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STATISTISCHE ZAHLEN 
als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof 
 
 
 
 
 
Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,74 qkm 
 
 

 

Von der Gesamtfläche entfallen auf: 
 

 

 Hof- und Gebäudeflächen 6,65 qkm 
 Landwirtschaftliche Flächen 33,40 qkm 
 Waldflächen 15,40 qkm 
 Wasserflächen 0,95 qkm 
 Verkehrsflächen 4,095 qkm 
 Sonstige Flächen 0,445 qkm 
 Truppenübungsplatzbereich 9,80 qkm 

 
 
 
 
 
 
Auf den Folgeseiten sind weitere statistische Zahlen und Übersichten, wie z.B. 
 

 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Sennegemeinde Hövelhof 
 

 Entwicklung der Gesamtschülerzahlen der in der Trägerschaft der Gemeinde 
stehenden Schulen 

 
 Übersicht über die Schulstandorte der in der Trägerschaft der Gemeinde 

stehenden Schulen 
 

 Übersicht über die Kindergartenstandorte in der Sennegemeinde Hövelhof 
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Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Sennegemeinde Hövelhof 

- jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres - 
 

Jahr Geburten Sterbe- 
fälle 

Geburten- 
über- 

schuss 

Zuzüge Fortzüge Wander. 
Bilanz 

Verän- 
derungen 

insge-
samt 

Wohnbe- 
völkerung 

am 
Jahres 
ende 

Verän- 
derung 

zum Vor- 
jahr in 

v.H. 
1978 126 97 29 528 423 105 134 11.855 1,14 
1979 138 114 24 571 419 152 176 12.006 1,48 
1980 171 79 92 554 509 45 137 12.133 1,14 
1981 147 95 52 505 461 44 96 12.194 0,79 
1982 167 77 90 523 576 -53 37 12.231 0,30 
1983 151 82 69 550 533 17 86 12.317 0,70 
1984 140 96 44 528 491 37 81 12.398 0,66 
1985 132 76 56 598 536 62 118 12.516 0,95 
1986 152 92 60 534 475 59 119 12.635 0,95 
1987 160 77 83 515 466 49 132 12.767  
1987 Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987  12.678 0,34 
1988 158 92 66 547 454 93 159 12.837 1,25 
1989 173 108 65 704 486 218 283 13.120 2,20 
1990 157 93 64 696 534 162 226 13.346 1,72 
1991 172 102 70 716 461 255 325 13.671 2,43 
1992 175 101 74 718 550 168 242 13.913 1,77 
1993 192 87 105 1.021 522 499 604 14.517 4,34 
1994 191 116 75 931 674 257 332 14.849 2,29 
1995 197 97 100 990 772 218 318 15.167 2,14 
1996 226 108 118 802 676 126 244 15.411 1,61 
1997 181 77 104 656 728 -    72 32 15.443 0,21 
1998 184 102 82 693 784 -    91 -    9 15.434 -   0,06 
1999 212 93 119 703 668 35 154 15.588 1,01 
2000 167 106 61 728 604 124 185 15.773 1,01 
2001 137 113 24 684 595 89 113 15.872 1,01 
2002 190 109 81 682 609 73 154 16.026 0,97 
2003 164 114 50 615 705 -   90 -  40 15.986 -   0,25 
2004 168 97 71 552 590 -   38 33 16.019 0,21 
2005 161 95 66 641 706 -   65 1 16.020    - 
2006 146 132 14 522 638 - 116 - 102 15.918 -  0,64 
2007 129 125 4 587 609 -   22 -   18 15.900 -  0,11 
2008 156 123 33 617 614 3 36 15.936 0,23 
2009 165 119 46 625 592 33 79 16.015 0,50 
2010 140 107 33 599 674 -75 -42 15.973 -0,26 
2011 151 136 15 765 616 149 164 16.137 1,03 
2012 140 129 11 668 863 -95 -184 15.953 -1,14 
2013 137 118 19 719 725 -6            13 15.966 0,08 
2014 152 122 30 770 674 96 126 16.092 0,79 
2015 163 135 28 793 645 148 176 16.268 1,09 
2016 153 152 1 1.385 828 557 558 16.826 3,43 
2017 169 146 23 846 1.282 -436 -413 16.413 -2,45 
2018 146 154 -8 691 633 58 50 16.463 0,30 
2019 151 143 +8 690 699 -9 -1 16.462 -0,01 
2020 156 159 -3 641 719 -78 -81 16.381 -0,49 
2021 164 156 8 782 718 64 72 16.467 0,52 
2022 144 162 -18 1033 741 292 274 16.741 1,66 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER GESAMTSCHÜLERZAHLEN 
an den in der Trägerschaft der Sennegemeinde Hövelhof stehenden Schulen 
 
Schul- 

jahr 
Kirch- 
schule 

GSV Senne 
(ehemals Mühlen- 

schule) 

GSV Senne 
(ehemals 
Furlbach- 
schule) 

Krollbach-
schule 

HS 

Franz-Stock-
Realschule 

RS 

Insgesamt 

 Anz. 
Schü-

ler 

Anz. 
Klas- 
sen 

Anz. 
Schü-

ler 

davon 
SKG 

Anz. 
Klas- 
sen 

Anz. 
Schü-

ler 

Anz. 
Klas- 
sen 

Anz. 
Schü-

ler 

Anz. 
Klas- 
sen 

Anz. 
Schü-

ler 

Anz. 
Klas- 
sen 

Anzahl 
Schüler 

Anzahl 
Klassen 

 
1990/91 384 15 360 26 15   426 18 282 12 1.452 60 
1991/92 404 14 342 18 14   424 18 310 13 1.480 59 
1992/93 433 16 322 13 14   443 18 328 13 1.526 61 
1993/94 449 16 336 32 14   446 18 359 14 1.590 62 
1994/95 471 18 326 15 14   440 18 392 15 1.629 65 
              
1995/96 516 19 332 14 14   454 18 413 16 1.715 67 
1996/97 529 19 349 15 14   466 18 441 17 1.785 68 
1997/98 509 19 373 10 *  16   422 18 466 17 1.770 70 
1998/99 474 18 377 14 16   396 18 509 19 1.756 71 
1999/00 447 17 388 17 16   412 18 523 19 1.770 70 
              
2000/01 456 18 368 17 17   382 18 519 19 1.725 72 
2001/02 447 18 365 15 16   389 18 536 19 1.737 71 
2002/03 432 17 274 25 13 103 4 387 18 565 21 1.761 73 
2003/04 446 17 271 12 11 107 4 386 18 550 20 1.760 70 
2004/05 460 18 250 - 11 107 4 378 18 533 20 1.728 71 
              
2005/06 471 19 253 - 11 109 4 342 16 504 19 1.679 69 
2006/07 424 17 239 - 10 106 4 323 14 500 19 1.592 64 
2007/08 428 17 215 - 9 95 4 325 14 493 18 1.556 62 
2008/09 410 16 199 - 8 100 4 308 13 489 18 1.506 59 
2009/10 407 16 198 - 8 103 4 319 15 462 18 1.489 61 
              
2010/11 406 16 202 - 8 89 4 292 15 463 18 1.452 61 
2011/12 384 16 222 - 9 90 4 289 15 450 18 1.435 62 
2012/13 357 15 219 - 10 90 4 287 15 454 19 1.407 63 
2013/14 337 14 221 - 10 95 4 263 14 470 19 1.386 61 
2014/15 353 14 216 - 9 98 4 254 13 448 18 1.369 58 
              
2015/16 360 15 198 - 9 102 4 249 13 438 17 1.347 58 
2016/17 372 15 201 - 8 96 4 292 14 412 16 1.373 57 
2017/18 377 16 199 - 8 99 4 321 15 422 14 1.418 57 
2018/19 370 16 194 - 8 93 4 311 15 435 17 1.403 60 
2019/20 375 16 211 - 9 99 4 270 14 468 18 1.423 61 
              
2020/21 357 16 208 - 9 96 4 256 15 514 19 1.431 63 
2021/22 351 16 237 - 10 96 4 244 15 545 20 1.473 65 
2022/23 356 16 233 - 10 97 4 245 14 610 20 1.541 64 
2023/24 357 16 235 - 10 101 4 235 15 671 24 1.599 69 
 
Anmerkung: 
Die Furlbachschule wurde ab Beginn des Schuljahres 2002/03 (01.08.02) als eigenständige Grundschule geführt. 
Bis einschließlich Schuljahr 2001/02 waren die in der Furlbachschule untergebrachten Schüler/innen in den für die Mühlenschule 
angegebenen Schülerzahlen enthalten.  
Ab 11.02.2012 werden die Mühlenschule und Furlbachschule als Grundschulverbund Senne (kath. Bekenntnisschule) mit den beiden 
bekannten Standorten geführt. Die Schülerzahlen werden in der o.a. Statistik weiterhin differenziert dargestellt. 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULSTANDORTE 
der in der Trägerschaft der Sennegemeinde Hövelhof stehenden Schulen 
 

Schulstandort Grundstück Am Schulstandort sind 
 vorhanden 

 Betreuungs- 
angebot 

Nr Bezeichnung Flur Flur- 
stück 

Größe 
(ha) 

   

        
I Schulzentrum der 

Sekundarstufe I  
mit Haupt- und 
Realschule 
zwischen Sennestraße 
und 
Staumühler Straße 

13 
 

5530 5,67,59 Bauteil I –  
Gebäude d. Krollbachschule – HS 
Bauteil II – 
Gebäude d. Franz-Stock-
Realschule 
Bauteil III – 
Naturw. Trakt mit gemeinsamer  
Nutzung durch HS und RS 
 
Haus der Jugend 
 
Mensa und Küche  
 
TSH 2 – Turnhalle (18 x 33 m = 
              1,5 ÜE) 
TSH 3 – Sporthalle (27 x 45 m = 
               3,0 ÜE mit Tribünenanl.) 
Gymnastikhalle (17 x 17 m) 
 
Hallenbad 
 

 Übermittagsbetreuung 

 Hinzu kommt das Grundstück 13 2478 0,54,32 Grünanlage Park Verieres   
        
II Grundschulstandort 

der Kirchschule – GS I – 
zwischen Dr.-Sonnen-
schein-Str., Overberg-
straße, Schatenstraße 
und Schulstraße 
einschl. Grundstücksbereich 
des Kindergartens 
Schatenstraße 
 

13 5032 3,25,36 Bauteil I  – der Kirchschule 
= neuerer Bauteil 
Bauteil II – der Kirchschule 
= älterer Bauteil 
 
TSH 1 – Sporthalle (22 x 44 m =  
              2,0 ÜE)  
 
3 Klassenräume OGS 
Mensa 
OGS (ehem. Hausmeisterhaus) 

 „Offene Ganztagsschule“ 
„Randstundenbetreuung“ 
 

        
III Grundschulstandort 

der Mühlenschule 
 – GS II – 
an der Sennestraße 

14 940 1,22,84 Bauteil A – Hauptgebäude der 
Mühlenschule 
Bauteil B – Gymnastikhalle 
Bauteil C – Altbau der Mühlen- 
schule mit Wohnung und Räumen 
für die Betreute Schule, Mensa 
 
TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 
              2,0 ÜE mit Tribünenanl.) 
 

 „Offene Ganztagsschule“ 
„Randstundenbetreuung“ 
 

        
IV Grundschulstandort 

der Furlbachschule  
– GS III - 
an der Hövelrieger Straße 
 
Parkplatz 
Zufahrt 
 
 

4 
 
 
 
 
4 
4 

178 
 
 
 
 
407 
409 

0,75,00  
 
 
 
 
0,11,00 
0,028,0 

Gebäude der Furlbachschule 
mit Gymnastikraum (12 x 8 m) 
 
 
 
Parkplatz 
Zufahrt zum Parkplatz 

 „Randstundenbetreuung“ 
„Nachmittagsbetreuung“ 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE KINDERGARTENSTANDORTE 
in der Sennegemeinde Hövelhof  
 

    
    

Kindergartenstandort Grundstück Anmerkungen zur 
Größe der Einrichtung 

Träger/in der 
Einrichtung 

Nr. Bezeichnung Flur Flurstück Größe (ha)   
       

1.1 Kindergarten Schulstraße 13 1016 0,25,20 3 Gruppen Sennegemeinde 
Hövelhof 

       
1.2 Familienzentrum  

Schatenstraße 
Im Bereich Schulstandort II 
 

13 5032 tlw. 
 

 6,5 Gruppen  Sennegemeinde 
Hövelhof 

       
1.3 Kindergarten Bentlakestraße 14 469 0,24,00 4 Gruppen Sennegemeinde 

Hövelhof 
       

1.4 Kindergarten Espeln 46 127 0,29,49 1 Gruppe Sennegemeinde 
Hövelhof 

       

1.5 Kindergarten Klausheide 20 453 0,46,34 4 Gruppen Sennegemeinde 
Hövelhof 

       
2.1 Kindergarten St. Johannes 

an der Schloßstraße 
13 2248 0,32,80 4 Gruppen Kath. 

Kindertages-
einrichtung 
Hochstift gGmbH  

       
2.2 Kindergarten St. Franziskus 

an der Jägerstraße 
12 467 0,20,00 3 Gruppen Kath. 

Kindertages-
einrichtung 
Hochstift gGmbH 

       
2.3 Kindergarten Herz-Jesu 

an der Junkernallee 
7 314 tlw.  3 Gruppen Kath. 

Kindertages-
einrichtung 
Hochstift gGmbH 

       
2.4 Waldkindergarten    2 Gruppen Waldkindergarten 

der 
Naturschutzstif-
tung Senne e.V. 

       
2.5 Malteser Kindertagesstätte 

Hövelhof 
15 760 0,446 6 Gruppen Malteser 

Hilfsdienst e. V. 
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Haushaltssatzung 
 

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), die zuletzt durch 
Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der 
Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
 
im Ergebnisplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf      48.899.351 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    54.332.600 EUR 
 
 
im Finanzplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf     43.792.786 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf     51.150.375 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit auf        7.093.727 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit auf      18.777.050 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf      15.000.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf           450.482 EUR
  
 
festgesetzt. 
 
 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird  
auf 12.000.000 EUR  
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festgesetzt. 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.433.249 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 9.500.000 EUR  
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt 
festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf       247 v.H. 
1.2 für die Grundstücke     

  (Grundsteuer B) auf       479 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer auf       414 v.H. 
 
 

§ 7 
 

Haushaltssicherungskonzept 
 
entfällt. 
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Regelungen für die Haushaltswirtschaft 
 
 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO Erträge und 
Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. 
 
Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt: 
 
 
1. Zahlungswirksames Personalbudget 
 
Da im NKF nicht mehr die Möglichkeit besteht, so genannte Sammelnachweise zu bilden, ist 
die Bildung eines zahlungswirksamen Personalbudgets sinnvoll. Der Personalaufwand ist 
damit produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
2. Budget Gebäudeunterhaltung 
 
Alle unter dem Sachkonto 521110 (Unterhaltung von Gebäuden) veranschlagten Mittel 
bilden produktübergreifend ein Budget. 
 
 
3. Budget Energieaufwand 
 
Die unter den Sachkonten 524103 (Strom), 524104 (Gas), 524105 (Heizöl), 524106 
(Holzpellets) und 524108 (Fernwärme) veranschlagten Haushaltsmittel bilden ein weiteres 
zentral bewirtschaftetes und somit produktübergreifendes Budget. 
 
 
4. Budget Verfügungsmittel 
 
Da gem. § 15 KomHVO die Verfügungsmittel der Hauptverwaltungsbeamtin oder des 
Hauptverwaltungsbeamten nicht überschritten, nicht übertragbar und nicht deckungsfähig 
sind, wird für diese Position ein eigenes Budget eingerichtet.  
 
 
5. Budget Elterngelder Kindergärten 
 
Sämtliche Erträge aus Elterngeldern und Spenden werden im Bereich der Kindergärten unter 
dem Sachkonto 446100 vereinnahmt und zweckentsprechend unter dem Sachkonto 543170 
verausgabt. Um diese Gelder klar von der allgemeinen Bewirtschaftung der Kindergärten 
trennen zu können und auch eine zweckentsprechende Verwendung zu gewährleisten, 
wurden die Budgets „Elterngelder Kindergärten“ eingerichtet. 
 
 
6. Investitionsbudgets 
 
Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO können auch die Einzahlungen und Auszahlungen für 
Investitionen zu Budgets zusammengefasst werden. 
 
Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze (5.000 EUR) werden je Produkt zu 
einem Budget zusammengefasst. 
 
Für Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze für den Einzelausweis von 
Investitionen sind die jeweils bestimmten Auszahlungsermächtigungen verbindlich. 
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7. Sonstiges zahlungswirksames Budget 
 
Alle sonstigen bisher nicht genannten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 
werden je Produkt bzw. bei den Kindergärten und Grundschulen je Kostenträger zu einem 
Budget zusammengefasst. 
 
 
8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget 
 
Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle 
Produkte hinweg zu einem eigenständigen Budget verbunden. 
 
 
9. Budget für bilanzielle Abschreibungen 
 
Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden ebenfalls teilplanübergreifend zu 
einem Budget zusammengefasst. 
 
 
10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget 
 
Alle sonstigen bisher nicht genannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 
(z.B. Wertberichtigungen, Wertkorrekturen) werden je Produkt bzw. bei den Kindergärten 
und Grundschulen je Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst. 
 
 
 
Grundsätze der Budgetierung 
 
In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für 
die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelung entspricht § 21 Abs. 1 KomHVO. 
 
Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung, d.h. die Aufwendungen/ 
Auszahlungen und die Erträge/Einzahlungen stellen getrennte Budgetgrößen dar. 
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen/ 
Mehrauszahlungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Budgets „Elterngelder 
Kindergärten“. Hier berechtigen die erzielten Mehrerträge zu entsprechenden 
Mehraufwendungen. 
 
Zeichnet sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Teilbudgets 
ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger und 
außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen. 
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Begriffsdefinitionen 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



NKF – Begriffsdefinitionen 
 
 
Abschreibung Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen 

Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend 
als Aufwand angesetzt wird. 
 

Aktiva Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und 
der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der 
linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen 
die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen 
Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der 
Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva. 
 

Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu 
Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlage-
vermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten 
darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für 
selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.). 
 

Allgemeine Rücklage  Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. 
Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen 
Rücklage im kameralen Sinne zu tun; die allgemeine 
Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. 
der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der 
Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von 
dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die 
Positionen der Passivseite abzieht. 
 

Aufwand Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Res-
sourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = 
Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen). 
 

Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und 
muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite 
der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist 
somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf 
der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. 
Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den 
Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der 
Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich 
geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. 
Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch 
Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden. 
 

Auszahlung Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes 
bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität). 
 

Bilanz Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rech-
nungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bi-
lanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und 
Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten 
(RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist 
immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva). 
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Budgetierung Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen 
Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder 
Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen 
Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden 
dürfen, so lange 
 
- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- 

bzw. Aufwandsermächtigungen oder 
- der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. 

Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets 
 
nicht überschritten wird. 
 

Eigenkapital Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen 
dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlich-
keiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse 
erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. 
 
Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt 
untergliedert: 
 
I. Allgemeine Rücklage 
II. Sonderrücklagen 
III. Ausgleichsrücklagen 
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 

Einzahlung Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und 
Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität). 
 

Ergebnisplan Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge 
und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und 
Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte 
Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcen-
verbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der 
Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die 
Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort 
ausgewiesene Eigenkapital. 
Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche 
Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch 
Teilergebnispläne für die jeweiligen Produktbereiche und für 
jedes einzelne Produkt. 
 

Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan ent-
sprechende Komponente des Jahresabschlusses. 
 

Ertrag Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressour-
cenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder 
Vorgang, der das Eigenkapital erhöht. 
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Finanzplan Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und 
Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch 
aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- 
und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die 
Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den 
Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter 
anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. 
 
Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und 
Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus 
Teilfinanzpläne für die jeweiligen Produktbereiche und für 
jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden 
neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch 
die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die 
Teilfinanzpläne stellen insofern auch die 
Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen 
dar. 
 

Finanzrechnung Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende 
Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis 
der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten 
Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des 
Bestandes an Finanzmitteln. 
 

Fremdkapital Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden 
(Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlich-
keitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden 
oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der 
Finanzierung des Vermögens und ist somit eine 
Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital. 
 

Grundsätze 
ordnungsgemäßer 
Buchführung für  
Kommunen (GoB-K) 

Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue 
Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind 
zu beachten: 
 
- Vollständigkeit, 
- Richtigkeit und Willkürfreiheit, 
- Verständlichkeit, 
- Öffentlichkeit, 
- Aktualität, 
- Relevanz, 
- Stetigkeit und 
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit. 
 

Haushaltsausgleich Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe 
aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen 
erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. 
 

Passiva Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der 
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der 
rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite 
einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft. 
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Produkt Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von 
Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten 
Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der 
Verwaltung) erstellt werden. 
 

Rechnungsabgrenzungs-
position (RAP) 

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite 
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit 
sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 
darstellen. Auf der Passivseite sind als 
Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem 
Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine 
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
 

Ressourcenverbrauch Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und 
Dienstleistungen. 
 

Ressourcenverbrauchs-
konzept 

Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende 
Konzept der kameralistischen Einnahme- und 
Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform 
durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, 
um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte 
Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu 
ermöglichen. 
 

Rücklage Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die 
Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. 
Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche 
Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme 
zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. 
 
Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere 
Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen 
im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine 
Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich 
auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide 
Mittel“. 
 

Rückstellung Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, 
die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. 
Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu 
leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung 
zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen 
sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unter-
lassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Pro-
zessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals 
(Passiva). 
 

Schulden Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der 
Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. 
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Sonderposten Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung 
sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im 
Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, 
als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem 
Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die 
Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils 
zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensge-
genständen dar. Sonderposten werden analog zur 
Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände 
ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus 
den Abschreibungen somit um die Erträge aus den 
Auflösungen der Sonderposten reduziert. 
 
Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und 
Beiträge sieht die KomHVO auch Sonderposten für 
Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie 
sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im 
Sinne der KomHVO sind beispielsweise Sonderposten für 
erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch 
Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert 
werden. 
 

Verbindlichkeit Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, 
der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. 
Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem 
Fremdkapital zuzuordnen. 
 

Vermögen Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den 
Teil der Aktivseite der Bilanz. 
 

Verpflichtungser-
mächtigungen 

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haus-
haltsjahre. 
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Vorbericht zum Haushalt 2024 
 
 
Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan 
ein Vorbericht beizufügen. 
 
Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans 
sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben.  
 
 
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)  
 
Allgemeines 
 
Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. "Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“, das der nordrhein-westfä-
lische Landtag im November 2004 beschlossen hat und das zum 01.01.2005 in Kraft getreten 
ist. 
 
Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem 
Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu 
erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. 
 
Die NKF-Einführung erfolgte bei der Sennegemeinde Hövelhof zum 01.01.2009.  
 
Am 01.01.2019 ist das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und 
weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFWG NRW) in 
Kraft getreten. 
 
Die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 
01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neu gefasste Kommunalhaushaltsverordnung 
Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden. 
 
Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, 
insbesondere der Gemeindeordnung NRW.  
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Systematik der Rechnungslegung im NKF 
 
Wesentliche Bestandteile des NKF´s sind die nachfolgend aufgeführten drei Komponenten 
 

 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung 
 Finanzplan/Finanzrechnung 
 Bilanz 

 
Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO die Bilanz, die Ergebnisrechnung 
sowie die Finanzrechnung des Vorvorjahres beizufügen. 
 
 
Ergebnisplan und Ergebnisrechnung 
 
Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als 
bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode, der das 
Eigenkapital vermindert. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das 
Eigenkapital erhöht. 
 
Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen dem Prinzip der 
kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen 
und den gesamten Ressourcenverbrauch, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, einer 
Periode ab.  
Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert 
oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. 
 
 
Finanzplan und Finanzrechnung 
 
Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und 
zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf 
die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. 
 
Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne 
der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle 
investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar. 
 
 
Bilanz 
 
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar 
und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus. 
 
Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum 
jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen.  
 
Eine gemeindliche Bilanz zum 31.12.2022 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. 
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Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF 
 
In welchem Bezug die drei Komponenten des NKF (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und 
Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gliederung des NKF-Haushaltsplans: 
 
Die Teilpläne sind im NKF gem. § 4 KomHVO produktorientiert zu bilden. Als Mindestgliederung 
sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben: 
 

Produktbereiche 
           

01 Innere Verwaltung 07 Gesundheitsdienste 13 Natur- und   
02 Sicherheit und Ordnung 08 Sportförderung  Landschaftspflege 
03 Schulträgeraufgaben 09 Räumliche Planung und 14 Umweltschutz 

04 Kultur und Wissenschaft   
Entwicklung, 
Geoinformationen 15 Wirtschaft u. Tourismus 

05 Soziale Leistungen 10 Bauen und Wohnen 16 Allgemeine    
06 Kinder-, Jugend- und 11 Ver- und Entsorgung  Finanzwirtschaft 
     Familienhilfe 12 Verkehrsflächen und 17 Stiftungen   
     -anlagen, ÖPNV     

 
Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell 
eine weitergehende Unterteilung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese 
grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik 
erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur 
abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt. 
 
Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof weist insgesamt 15 Produktbereiche, 35 
Produktgruppen und 41 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des 
Produktplans ist im Anschluss an diesen Vorbericht dargestellt. Außerdem sind einige Produkte 
weiter differenziert worden in Kostenträger. 
 

  Finanz- 
rechnung Bilanz 

 

Aktiva                    Passiva 
 
Einzahlungen 
./.  
Auszahlungen 

Liquiditätssaldo 

 Ergebnis-
rechnung 

Ergebnissaldo 

Vermögen 

Liquide Mittel  Fremdkapital 

Eigenkapital 
 

 
Erträge 
./.  
Aufwendungen 
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Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes: 
 
Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodenge-
rechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs.  
 
Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist im NKF der Zeitpunkt des 
Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: Maßgeblich für die 
Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr 
der wirtschaftliche Grund dafür liegt. 
 
Der Betrachtungszeitraum im NKF umfasst grundsätzlich sechs Jahre. Sowohl im Ergebnisplan 
als auch im Finanzplan finden sich folgende Angaben: 
 

 das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 
 der Planansatz des Vorjahres 
 der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres 
 die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre. 

 
 
 
Haushaltsausgleich im NKF 
 
Im NKF sind für den Haushaltsausgleich die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden 
Größen. Gem. § 75 II S.2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan 
ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle 
Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode 
gedeckt werden.  
 
Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar 
relevant für den Haushaltsausgleich.  
 
Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit 
sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument 
allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unter-
jährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am 
Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.  
 
Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die 
ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der so genannten Ausgleichsrücklage noch ein 
Haushaltsausgleich erzielt werden. 
 
Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter 
Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse 
durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 GO zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen 
Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der 
Gemeinde aufweist. Wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden 
Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine 
Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen. 
 
Sie nimmt insofern hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum 
Ausgleich eines Fehlbetrags in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt 
immer noch als ausgeglichen.  
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Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel 
„Eckpunkte des Haushaltes 2024“ näher erläutert. 
 
 
 
Ziele und Strategien 
 
Wie bereits in der Vergangenheit sollen auch zukünftig für die Wirtschaft stabile 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
 
Außerdem strebt die Sennegemeinde Hövelhof weiterhin eine führende Rolle bei den Standards 
der Bildungseinrichtungen an. 
 
Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet des Weiteren zu 
jedem der 41 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine 
Zielsetzungen. Außerdem sind im Haushaltsplan seit 2019 Kennzahlen zum Wärme- und 
Stromverbrauch für die gemeindlichen Schulen und Kindergärten aufgeführt. 
 
 
 
 
Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof 
 
Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen: 
 

 Haushaltssatzung 
 Begriffsdefinitionen 
 Vorbericht 
 Übersicht über die Produktstruktur 
 Haushaltsquerschnitt 
 Gesamtergebnisplan 
 Gesamtfinanzplan  
 Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche 
 Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger 
 Gesamtinvestitionsübersicht 
 Stellenplan 
 Bilanz zum 31.12.2022 
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 

werdenden Auszahlungen 
 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 
 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 
 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen 

und der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20% 
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Durch Corona und den Krieg in der Ukraine bedingte Schäden im 
kommunalen Haushalt   

 
Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem aktuellen 
NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG keine Summe der infolge der COVID-19-
Pandemie oder des Krieges in der Ukraine und der damit einhergehenden Energiekrise auf das 
jeweilige Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise 
Mehraufwendungen mehr zu prognostizieren. 
 
Es ist kein außerordentlicher Ertrag mehr in den Ergebnisplan aufzunehmen, um einen 
entstandenen Schaden zu neutralisieren. 
 
 
 
Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2024 
 
Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für 
das Jahr 2023 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2023 und andererseits am 
Rechnungsergebnis des Jahres 2022. 
 
Das Haushaltsdefizit 2024 wird sich voraussichtlich um 2.104.810 € gegenüber dem geplanten 
Vorjahresdefizit erhöhen. Begründet ist dies vor allem in steigenden Personalaufwendungen 
(Steigerung um 956.700,00 €) und einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage 
(Steigerung des Ansatzes um insgesamt 2.964.175,00 €). 
 
Trotz optimistisch geplanter Steuererträge und erneut veranschlagter Erträge im Bereich der 
Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 2.009.691,00 € kann auch 2024 kein ausgeglichenes 
Haushaltsergebnis erreicht werden.  
 
Die Veranschlagung des Feuerwehrgerätehauses wurde im Haushaltsplan 2024 an den 
aktuellen Baufortschritt angepasst und mit 6.000.000,00 € im Jahr 2024 beziffert. Hinzu kommt 
als hervorstechende Maßnahme die Erweiterung der Realschule (Aus- und Umbauten in Höhe 
von 6.030.000,00 € im Jahr 2024). Aus diesem Grund ist für das Jahr 2024 die Neuaufnahme 
von investiven Krediten in Höhe von 12,0 Mio. € vorgesehen. Die für 2022 und 2023 
veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen 
werden müssen. Ausnahme ist ein zinsfreier Kredit der NRW.Bank für den Neubau einer 
Flüchtlingsunterkunft (800.000,00 €). Für das Jahr 2024 ist außerdem zur Sicherung der 
Liquidität ein Liquiditätskredit von 3.000.000,00 € eingeplant. 
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Gesamtergebnisplan 
 
Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des 
Haushaltsjahres 2024 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahres-
ergebnis wie folgt dar: 
 
 

Gesamtergebnisplan Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 

    Steuern und ähnliche Abgaben 30.831.304 27.210.760 30.297.000 
  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6.936.378 10.215.053 7.307.748 
  + Sonstige Transfererträge 18.556 0 0 
  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.464.688 2.958.326 2.961.864 
  + Privatrechtliche Leistungsentgelte 359.807 387.016 396.310 
  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.020.495 4.372.890 4.661.887 
  + Sonstige ordentliche Erträge 1.047.752 3.406.210 2.547.901 
  + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 
  +/-Bestandsveränderungen 0 0 0 

  = Ordentliche Erträge 46.678.980 48.550.255 48.172.710 

  -  Personalaufwendungen -9.912.898 -10.640.900 -11.597.600 
  -  Versorgungsaufwendungen -533.510 -390.500 -378.500 
  -  Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -6.967.577 -8.793.032 -7.531.945 
  -  Bilanzielle Abschreibungen -3.634.888 -4.177.661 -4.123.927 
  -  Transferaufwendungen -18.396.185 -20.189.767 -23.968.433 
  -  Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.841.241 -9.539.935 -6.286.331 

  = Ordentliche Aufwendungen -44.286.299 -53.731.795 -53.886.736 

  = Ordentliches Ergebnis 2.392.681 -5.181.540 -5.714.026 

  +  Finanzerträge 824.646 709.443 726.641 
  -  Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -65.549 -397.600 -445.864 
  = Finanzergebnis 759.097 311.843 280.777 
  +  außerordentlicher Ertrag (Corona-Schaden 
bzw. Schaden durch den Krieg in der Ukraine) 9.631 1.541.258 0 

  -  außerordentlicher Aufwand 0 0 0 
  = außerordentliches Ergebnis 9.631 1.541.258 0 
  = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ 
     Jahresergebnis 3.161.409 -3.328.439 -5.433.249 

 
 
 
Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.  
 
Zunächst werden aber zum besseren Verständnis die einzelnen Positionen des Ergebnisplans 
inhaltlich näher erläutert: 
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Ordentliche Erträge 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen: 

- Grundsteuer A und B 
- Gewerbesteuer 
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 
- Hundesteuer 
- Vergnügungssteuer 
- Kompensationsleistungen 
- sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge 

 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Hierunter fallen insbesondere  

- Schlüsselzuweisungen 
- Zuweisungen für laufende Zwecke 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 

 
Sonstige Transfererträge 
 
Unter dieser Position werden u.a. Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz 
von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Hierunter fallen insbesondere 

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Beiträge 
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für 

den Gebührenausgleich 
 
Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 
Diese Position umfasst Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. 
 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
 
Unter dieser Position werden Kostenerstattungen und Umlagen von Bund, Land, Kommunen, 
Sondervermögen und übrigen Bereichen verbucht, zum Beispiel  

- Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Bereich der  
Kindergärten 

- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
- Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit 

 
Sonstige ordentliche Erträge 
 
Diese Position umfasst im Wesentlichen  

- Konzessionsabgaben 
- Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder 
- Mahngebühren, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge  
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten 
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Ordentliche Aufwendungen 
 
Personalaufwendungen 
 
Unter dieser Position werden verbucht:  

- Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten 
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten 
- Beihilfen für aktive Beschäftigte 
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 
- Sonstige personalbezogene Rückstellungen 

 
Versorgungsaufwendungen 
 
Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen: 

- Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (Teilbetrag)  
- Beihilfen für Versorgungsempfänger 
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für 

Versorgungsempfänger 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten: 

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturvermögen 
- Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen 

(Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigungskosten etc.) 
- Schülerbeförderungskosten 
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen 
- Fremdleistung Unterhaltung EDV in Schulen 
- Kosten für Sammlung und Transport von Abfall 
- Deponiekosten Abfallbeseitigung 

 
Bilanzielle Abschreibungen 
 
Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:  

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
- auf Gebäude 
- auf Infrastrukturvermögen 

(Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung) 
- auf Fahrzeuge und Maschinen 
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter 

 
Transferaufwendungen 
 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten: 

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
- Soziale Leistungen 
- Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage 
- Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage und ÖPNV-Umlage (neu ab 2023) 
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Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
Hierunter fallen insbesondere: 

- Aus- und Fortbildung 
- Mieten und Pachten  
- Bürobedarf 
- Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen 
- Steuern und Versicherungen 
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 
- Aufwendungen für Dienste 
- Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen 
- Aufwendungen für stellv. Bürgermeister 
- Fraktionszuwendungen 
- Verfügungsmittel 

 
 
Finanzerträge und Finanzaufwendungen 
 
Finanzerträge 
 
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten: 

- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden) 
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 

 
Finanzaufwendungen 
 
Hierunter werden verbucht: 

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten 
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 

 
 
 
 
Entwicklung der wesentlichen Erträge  
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen) 
 
  Ergebnis Haushaltssoll Mittelfristige Finanzplanung 
     Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Grundsteuer B 3.018.821 2.980.000 3.010.000 3.020.000 3.200.000 3.220.000 
Gewerbesteuer 16.526.376 13.000.000 15.000.000 16.005.000 17.573.000 18.093.000 
Anteil Einkommensteuer 8.524.108 8.593.784 9.438.000 10.089.000 10.644.000 11.112.000 
Anteil Umsatzsteuer 1.623.832 1.584.033 1.699.000 1.748.000 1.781.000 1.815.000 
Kompensationsleistungen 911.777 829.943 910.000 964.000 991.000 1.014.000 
Konzessionsabgabe 501.914 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Leistungen nach FlüAG 
und AsylbLG 861.899 988.100 730.600 633.000 633.000 633.000 
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Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen 
 
Steuern und ähnliche Abgaben 
 
 

 
 
 
Grundsteuer A 
 
Die Erträge aus der Grundsteuer A (77.000,00 €) wurden nach den vorliegenden 
Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes von 247 % 
(fiktiver Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 259 %) 
ermittelt. Sie entsprechen fast den Planwerten aus dem Jahr 2023. Erfahrungsgemäß ist bei 
dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen. 
 
 
Grundsteuer B 
 
Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (3.010.000,00 €) wurde nach den derzeit vorliegenden 
Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und 
Nachveranlagungen veranschlagt.  
 
Es wurde ein unveränderter Hebesatz von 479 % (fiktiver Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 501 %) eingeplant. 
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Gewerbesteuer 
 
Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit 
Gewerbesteuervorauszahlungen und positiven Abschlusszahlungen für Vorjahre in Höhe von 
rd. 15 Mio. € gerechnet werden. Dabei wurde ein unveränderter Hebesatz von 414 % (fiktiver 
Hebesatz 2024 lt. Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024: 416 %) zugrunde 
gelegt. 
 
Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2025-2027) wurden die aktuellsten 
Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Diese gehen von rückläufigen 
Steigerungsraten beim Gewerbesteueraufkommen ab 2025 aus. Ab dem Jahr 2026 wurde 
daher eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant. Aufgrund der bestehenden 
multiplen Krisensituation, unter anderem im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, ist 
die Einschätzung zur Entwicklung der Steuereinnahmen jedoch weiterhin mit erheblichen 
Unsicherheiten behaftet. 
 
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten 
Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer 
Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen 
Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich 
festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle 
drei Jahre neu ermittelt. 
 
Der ab 2024 gültige Verteilungsschlüssel (vorläufig) beträgt 0,0009009 für die Sennegemeinde 
Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen bisher 
35.000/70.000 Euro. Eine Anhebung auf 40.000/80.000 Euro ist geplant. 
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Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wurden die aktuellsten 
Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend auf einem 
Gesamtsteueraufkommen von 9,931 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des 
Gesamtsteueraufkommens von 5,5 % (2024), 6,9 % (2025), 5,5 % (2026) und 4,4 % (2027) 
aus. Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das 
Gesamtsteueraufkommen wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze 
für die Jahre 2024 bis 2027 ermittelt.  
 
 
 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 
Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 
01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der 
Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die 
einzelnen Gemeinden verteilt. 
 
Ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen 
entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2024 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für 
die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel (vorläufig) beträgt 0,000843710. 
 
Auch bei der Planung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden die aktuellsten 
Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend auf einem 
Gesamtsteueraufkommen von 1,922 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des 
Gesamtsteueraufkommens von 4,8 % (2024), 2,9 % (2025) und 1,9 % (2026 und 2027) aus. 
Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das Gesamtsteueraufkommen 
wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze für die Jahre 2024 bis 
2027 ermittelt.  
 
 
 
Kompensationsleistungen 
 
Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche 
Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der 
Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung 
auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.  
 
Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder 
ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser 
Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die 
Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des 
Einkommensteueranteils maßgeblich ist. 
 
Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der 
ab 2024 gültigen (vorläufigen) Schlüsselzahl (0,0009009) kalkuliert. 
 
Auch hier wurden die aktuellsten Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt. Basierend 
auf einem Gesamtaufkommen von 1,05 Mrd. € im Jahr 2023 gehen diese von Steigerungen des 
Gesamtaufkommens von -3,8 % (2024, negative Entwicklung), 5,9 % (2025), 2,8 % (2026) und 
2,3 % (2027) aus. Aus den auf Basis der Orientierungsdaten ermittelten Werten für das 
Gesamtsteueraufkommen wurden mit Hilfe der genannten Schlüsselzahl die Haushaltsansätze 
für die Jahre 2024 bis 2027 ermittelt.  
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die 
Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen 
investiven Zuwendungen sowie weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen zu 
erwähnen. Außerdem wird seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau 
veranschlagt, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden 
konnte. Deshalb erfolgt 2024 nochmals eine Anpassung der Veranschlagung an den aktuellen 
Umsetzungsstand. 
 
 
Schlüsselzuweisungen  
 
Für die meisten Kommunen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen, die im Rahmen 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen, 
von besonderer Bedeutung. Die so genannte Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an 
die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den 
Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer). 
 
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive 
Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, 
Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und Zahl der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird 
die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, 
den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und den 
Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. 
Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten 
Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres 
umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2024 ist also 
das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. 
 
Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die 
Gemeinde 90 % des Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht kann man 
feststellen: je höher die eigenen Steuereinnahmen in einer Referenzperiode sind, desto 
geringer werden im darauffolgenden Haushaltsjahr die Schlüsselzuweisungen ausfallen.  
 
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht 
ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der 
Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit so genannten fiktiven Hebesätzen gerechnet wird.  
Mit 416 % bei der Gewerbesteuer und 501 % bei der Grundsteuer B (fiktive Hebesätze 2024 lt. 
Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz, GFG, 2024) sind diese fiktiven Hebesätze, die das 
Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, insbesondere bei 
finanzstarken Kommunen oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze. 
 
Die Sennegemeinde Hövelhof erhält wiederum, wie bereits seit 2013, keine 
Schlüsselzuweisungen vom Land. Dies bestätigt im Übrigen auch die erste Modellrechnung 
zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). 
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Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
 
Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den 
Schulden auch das gesamte gemeindliche Vermögen zu erfassen und auf Basis vorsichtig 
geschätzter Zeitwerte zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten 
Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben. 
 
Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens anteilig durch Zuweisungen finanziert worden 
ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den 
Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln 
und in so genannte Sonderposten einzustellen. Entsprechendes gilt für die nach dem 
01.01.2009 vereinnahmten Beiträge und Investitionszuweisungen. Diese Sonderposten werden 
dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände 
aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen insofern zum Teil Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten gegenüber. 
 
Sonderposten sind außerdem zu bilden für vereinnahmte Beiträge. Die Erträge aus der 
Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte“ ausgewiesen. 
 
Eine Übersicht über die für einzelne Vermögensbereiche anfallenden Abschreibungen und die 
im Gegenzug aufzulösenden Sonderposten findet sich bei den Erläuterungen zur Aufwandsart 
„Abschreibungen“. 
 
 
Aufwands- und Unterhaltungspauschale 
 
Mit dem GFG 2019 wurde die Aufwands-/Unterhaltungspauschale neu eingeführt. 
 
Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf 
die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. 
Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die 
Sennegemeinde Hövelhof 2024 einen Anteil von rd. 253.696,00 € (Vorjahr: 253.448,00 €) 
 
 
Bundeszuwendung für den Breitbandausbau 
 
Seit 2019 ist eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau im Haushaltsplan veranschlagt 
worden, die jedoch aufgrund von Verzögerungen nicht planmäßig abgerufen werden konnte. 
Deshalb erfolgt hier eine Anpassung der veranschlagten Mittel (3.441.470,00 €). 
 
Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2024 auch die sonstigen ordentlichen 
Aufwendungen. Der verbleibende Eigenanteil dieser Maßnahme liegt bei rd. 382.383,00 €. 
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Sonstige Transfererträge 
 
Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in den vergangenen 
Jahren stammten aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches in 2020 beendet wurde. 
Daher sind aktuell keine weiteren Erträge eingeplant.  
 
 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Bei dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, 
Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich dargestellt. 
 
Die Höhe der Gebühren und ähnlichen Entgelte orientiert sich im Wesentlichen an den 
Ansätzen der Vorjahre. Insbesondere im Bereich Meldewesen wird allerdings aufgrund 
steigender Antragszahlen und bundesweiter Gebührenerhöhungen mit einem deutlichen 
Anstieg der Verwaltungsgebühren auf 150.000,00 € (Planwert 2023: 100.000,00 €) gerechnet. 
 
Wie bei vielen anderen Kommunen liegt das größte Ertragsaufkommen bei den 
Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (1.330.000,00 €) und bei den Erträgen aus der 
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (664.429,00 €). 
 
 
Außerordentlicher Ertrag 
 
Ab 2024 wird kein außerordentlicher Ertrag prognostiziert. 
 
 
 
 
Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen: 
 
Personalaufwendungen 
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Die Personalaufwendungen 2024 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen 
Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. 
Berücksichtigt wurde die Tarifsteigerung der Tarifbeschäftigten von durchschnittlich 9,76 % zum 
01.03.2024 sowie der bis dahin geltende tarifliche Inflationsausgleich. Ein Teil der 
Tarifsteigerung war bereits bei der Planung für das Jahr 2023 berücksichtigt worden. Für die 
Beamten wurde ebenfalls eine Tarifsteigerung von rund 10% veranschlagt, wovon ebenfalls ein 
Teilbetrag bei der Planung für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt wurde.  
 
Die Zahl der Stellen im Beamtenbereich ist gegenüber 2023 unverändert, die Zahl der Stellen 
im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um eine Viertelstelle reduziert. Im Bereich des 
Sozial- und Erziehungsdienstes ergeben sich zusätzliche 1,08 Stellen, resultierend aus 
Neuaufnahmen in den gemeindlichen Kindertagesstätten. Bei den Nachwuchskräften sollen die 
Ausbildungsaktivitäten im Kindergartenbereich intensiviert werden. Statt bisher 3 
Nachwuchskräften sollen ab dem Kindergartenjahr 2024/25 4 Nachwuchskräfte ausgebildet 
werden.  
 
Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 11,031 Mio. € um 0,9447 Mio. € auf nunmehr 
11,976 Mio. €. 
 
Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber: 
79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW 3.711.600 € 
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn    130.500 € 
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe    292.000 € 
Personalkostenerstattung Klimaschutzmanager      33.300 € 
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg      51.400 € 
Personalkostenerstattung Case-Management      55.000 € 
 4.273.700 € 
 
Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 7,702 Mio. € somit rd. 461.300 € 
mehr als im Vorjahr.  
 
Versorgungsaufwendungen 
 
Die Aufwendungen für die Pensionäre werden aus der Versorgungsrückstellung (für Pensionen 
und Beihilfen) bedient, die während der aktiven Beschäftigung der Beamten 
verursachungsgerecht gebildet wird.  
 
 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung 
von Grundstücken, Gebäuden, der Infrastruktur und Fahrzeugen, die Schüler-
beförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches.  
 
Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2024 
mit 7.531.945,00 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (8.793.032,00 €) einen rd. 
1.261.087,00 € geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.  
 
 
Bilanzielle Abschreibungen 
 
Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrech-
nung ein. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der 
kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der 
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Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur 
Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen 
Anlagevermögens sowie die 2023 bzw. 2024 neu geplanten Anlagegüter hinsichtlich ihres 
Restbuchwertes / Anschaffungskosten sowie der Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer 
ausgewertet worden. 
 
Insofern stellen die bereits vorhandenen Vermögenswerte sowie der Zugang der neuen 
Vermögenswerte im jeweiligen Planungsjahr die Basis für die Berechnung der jährlich zu 
erwirtschaftenden Abschreibungen dar. 
 
Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den 
jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten gegenüber. Die nachfolgende Übersicht zeigt die geplanten Abschreibungen des 
Haushaltsjahres 2024 (Beträge gerundet): 
 
 
 

 
Bezeichnung 

 
Abschreibungsbetrag 
 

Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 10.608,00 

Abschreibungen Gebäude 1.346.367,00 

Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, 
Straßenbeleuchtung) 1.569.131,00 

Abschreibungen Fahrzeuge 314.973,00 

Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen 52.246,00 

Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung 588.902,00 

Abschreibungen auf GWGs 241.700,00 

Summe Abschreibungen: 4.123.927,00 

 
 
Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 4.123.927,00 € stehen Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten von 2.488.873,00 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die 
(Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.635.054,00 €.  
 
Die Verteilung der Abschreibungsbeträge und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 
auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger kann in den Teilergebnisplänen im Einzelnen 
nachvollzogen werden.  
 
Weitere bedeutsame nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen 
aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar. 
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Transferaufwendungen 
 
 
Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst: 
 
  Ergebnis Haushaltssoll Mittelfristige Finanzplanung 
         
Bezeichnung 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
Gewerbesteuerumlage 1.338.708 1.031.747 1.268.000 1.353.000 1.486.000 1.530.000 
Zuschläge Gewst.-Umlage 0 0 0 0 0 0 
Allgemeine Kreisumlage 9.014.542 10.191.689 11.396.939 11.738.847 12.091.012 12.453.742 
Jugendamtsumlage 5.511.282 5.921.163 7.680.088 7.910.491 8.147.806 8.392.240 
Krankenhausinvestitionsumlage 245.064 250.000 285.000 285.000 285.000 285.000 
ÖPNV-Umlage Kreis PB  
(neu ab 2023) - 447.000 490.000 504.700 519.841 535.436 
 
 
 
Die Entwicklung der Kreisumlage, dargestellt anhand der folgenden Grafik, verdeutlicht die 
starke Belastung des Haushaltes, gemessen an der Gewerbesteuer abzüglich der 
Gewerbesteuerumlage:   
 
 

 
 
 
Alle weiteren Transferaufwendungen sind im Einzelnen auf der nachfolgenden Seite dargestellt 
(diese betreffen z.B. auch gewährte Zuschüsse der Gemeinde): 
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Bezeichnung Betrag in EUR 

Zuschuss an die Feuerwehr (2.000) und Jugendfeuerwehr (3.000) 5.000 

Zuschuss Kirchschule -Offene Ganztagsschule-  475.000 

Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagsschule- 312.000 

Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung 64.000 

Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse- 23.950 

Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung- 31.620 

Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee) 4.100 

Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine) 8.900 

Patenschaft Augustdorf 1.000 

Zuschuss Musikalische Ausbildung 50.000 

Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“  3.150 

Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“ 2.500 

Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“  150 

Förderung „Freizeiten von Behinderten“  3.600 

Kosten Familienpass  3.200 

Jugendförderung 2.000 

Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“  2.500 

Windelgeld  1.000 

Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer 6.900 

Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz  792.000 

Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger  312.300 

Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe- 5.052 

Zuschüsse an Sportvereine 91.300 

Zuschuss Schwimmverein / DLRG 21.000 

Zuschuss Imagepflege / Werbung 7.500 

Willkommensgeld 18.000 

Zuschüsse Ortskernkonzept (Aufl. ARAP) 55.684 

Zuschuss Schützen- und Bürgerhaus 20.000 

Zuschuss Sennebad GmbH 512.500 

Zuschuss Baudenkmal Furlmühle 2.500 

Fördermittel Denkmalpflege 10.000 

Gesamtsumme: 2.848.406 
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Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage 
 
Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewer-
besteueraufkommen geteilt durch den Gewerbesteuerhebesatz.  
 
Ab 2020 ist nur noch die Normalumlage in Höhe von 35 % abzuführen. Der Zuschlag zur 
Gewerbesteuerumlage entfällt nach geltendem Bundesrecht gem. § 6 GemFinRefG. 
 
Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbesteuerumlage ist nachfolgend dargestellt: 
 

Jahr Normalumlage in % Zuschläge in % Gesamtumlage (%) 
2008 30 35 65 
2009 32 35 67 
2010 35 36 71 
2011 35 35 70 
2012 35 34 69 
2013 35 34 69 
2014 35 34 69 
2015 35 34 69 
2016 35 34 69 
2017 35 33,5 68,5 
2018 35 33,3 68,3 
2019 35 29,0 68,3 
2020 35 0 35 
2021 35 0 35 
2022 35 0 35 
2023 35 0 35 
2024 35 0 35 
2025 35 0 35 
2026 35 0 35 
2027 35 0 35 

 
Allgemeine Kreisumlage 
 
Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird 2024 mit einer Erhöhung der allgemeinen 
Kreisumlage um rd. 36,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die 
Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet: 
 

 Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,1 Mio. € 
 Höhere Erträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 2,2 Mio. € 
 Wegfall außerordentlicher Erträge (Ukraine) in Höhe von 12,0 Mio. € 
 Höhere Erträge aus Erst. von Flüchtlingsaufwendungen (Bund) in Höhe von 1,5 Mio. € 
 Erhöhung der Aufwendungen für die Landschaftsumlage um 10,6 Mio. € 
 Mehrbelastungen im Sozialhaushalt in Höhe von 1,0 Mio. € 
 Mehrbelastungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 19,1 Mio. € 
 Mehrbelastungen im Bereich Jugendhilfe (schulische Inklusion) in Höhe von 2,2 Mio. € 
 Mehrbelastungen bei Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau in Höhe von 2,1 Mio. € 
 Anstieg der Kosten im IT-Bereich um 1,2 Mio. € 
 Minderbelastung in sonstigen Bereichen in Höhe von 1,3 Mio. € 
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Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die 
allgemeine Kreisumlage von 33,32 % um 5,38 Prozentpunkte auf 38,70 % steigen. 
 
Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr an dieser Stelle einen 1.205.250,00 € 
höheren Betrag gegenüber dem Vorjahresplan an den Kreis Paderborn entrichten.  
 
Somit ist im Haushalt 2024 ein Betrag in Höhe von 11.396.939,00 € für die allgemeine 
Kreisumlage einzuplanen. 
 
 
Jugendamtsumlage 
 
Die Jugendamtsumlage 2024 wird seitens des Kreises Paderborn gegenüber der 
Vorjahresplanung um rd. 15,82 Mio. € erhöht werden. Die Erhöhung begründet der Kreis 
Paderborn im Wesentlichen mit einer Erhöhung der Fach- und Personalaufwendungen. Die 
Erhöhung wird durch das Verfahren der „Spitzabrechnung“ und einen globalen Minderaufwand 
abgefedert. 
 
Der Hebesatz steigt von 20,73 % um 5,35 Prozentpunkte auf voraussichtlich 26,08 %. 
 
Es ergibt sich für die Sennegemeinde eine Jugendamtsumlage in Höhe von 7.680.088,00 €, 
was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 1.758.925,00 € gegenüber dem 
Vorjahresplan bedeutet. 
 
 
Krankenhausinvestitionsumlage 
 
Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die 
Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser 
beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für 
die Sennegemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2024 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe 
von 285.000,00 € (Vorjahr: 250.000,00 €) gerechnet.  
 
 
Ergebnis und Haushaltsausgleich 
 
Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 5.433.249,00 € gerechnet. Ein 
Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.  
 
Bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage werden das 
errechnete Jahresergebnis 2022 und das geplante Haushaltsergebnis 2023 zugrunde gelegt. 
 
Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2021 (inkl. Jahresüberschuss 2021) mit einem Betrag 
von 10.743.718,78 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöht sich unter Berücksichtigung des 
Jahresüberschusses 2022 (3.161.409,52 €) auf 13.905.128,30 € zum 31.12.2022. Unter 
Berücksichtigung des Plandefizits 2023 (3.328.439,00 €) beläuft sich die Ausgleichsrücklage 
auf 10.576.689,30 € zum 31.12.2023.  
 
Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2024 (5.433.249,00 €) vollständig 
durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.  
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Die Zeiträume 2025 bis 2027 weisen bei einer sehr optimistischen Planung ebenfalls 
Haushaltsfehlbeträge aus, die nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 
ausgeglichen werden können, da die Ausgleichsrücklage plangemäß im Jahr 2025 
aufgebraucht sein wird. 
 
Gem. § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr hinsichtlich Planungs- und 
Rechnungsergebnis ausgeglichen sein. Er ist nur ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der 
Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Sind die Aufwendungen höher als die 
Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.  
 
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals: 
 
 

 Haushaltsjahr 
 2024 

TEUR 
2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

 
Gesamterträge  
 
Gesamtaufwendungen 

 
48.900 

 
-54.333 

 

 
45.557 

 
-51.602 

 
50.880 

 
-52.517 

 
48.496 

 
-53.504 

 
Jahresfehlbetrag 
 

 
-5.433 

 
-6.045 

 
-1.637 

 
-5.008 

 
Ausgleichs- 
rücklage 

Anfangsbestand 10.577 5.144 0 0 
Verringerung (-) 

Zuführung (+) 

Schlussbestand 

-5.433 

0 

-5.144 

0 

0 

0 

0 

0 

5.144 0 0 0 
Allgemeine 
Rücklage 

Anfangsbestand 

Verringerung (-) 

Verringerung in % 

Zuführung (+) 

Schlussbestand 

40.437 

0 

0,00 % 
0 

40.437 

40.437 

-901 

2,23 % 
0 

39.536 

39.536 

-1.637 

4,14 % 
0 

37.899 

37.899 

-5.008 

13,21 % 
0 

32.891 
 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2024 nicht erforderlich, da die in 
§ 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2024 nicht erfüllt sind. 
(Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann 
aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine 
Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.)  
 
Bezüglich der Bürgschaften wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der 
Verbindlichkeiten verwiesen. Die Bürgschaftssumme der Westfalen Weser Energie GmbH & 
Co. KG reduziert sich weiter in den kommenden Jahren. 
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Gesamtfinanzplan 
 
 
Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2024 
insgesamt Einzahlungen von 65.637.213,00 € aus. Der Betrag beinhaltet u.a. die Neuaufnahme 
von Investitionskrediten in Höhe von 12.000.000,00 €. 
 
Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn 
des Haushaltsjahres 2024 7.179.730,00 €. Zur Sicherung der Liquidität ist im Jahr 2024 ein 
Liquiditätskredit von 3.000.000,00 € eingeplant. Mit diesem Kredit würde sich rechnerisch ein 
Bestand von 2.737.036,00 € bei den liquiden Mitteln zum 31.12.2024 ergeben. 
 
 
 
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind überwiegend identisch mit 
den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen.  
 
Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht zahlungswirksam werden, z.B. 
Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen demnach im 
Finanzplan keine entsprechenden Ein- und Auszahlungen gegenüber.  
 
Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Unterhaltungsmaßnahmen des 
Bauamtes sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beispielsweise höher als die 
entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.  
 
Außerdem sind die veranschlagten Erträge bzw. Steueraufwendungen aus der Beteiligung an 
der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG nicht identisch mit den entsprechenden Ein- 
bzw. Auszahlungspositionen. Der Grund hierfür ist, dass die Beteiligungserträge größtenteils 
nicht ausgezahlt, sondern dem Wert der Beteiligung zugeschrieben werden. Die tatsächlichen 
Steuerauszahlungen finden erst nach Ablauf des Geschäftsjahres -also im Folgejahr- statt. 
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Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um: 
 

 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3.735.938,00 €); im Wesentlichen sind dies 
die folgenden: 

 Allgemeine Investitionspauschale (1.403.855,50 €) 
 Wirtschaftswegeerneuerung (560.000,00 €) 
 Anteil Schulpauschale für Investitionen (509.613,00 €) 
 Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (238.500,00 €) 
 Ortskernkonzept (180.800,00 €) 
 OGS Mühlenschule, Umbau Gymnastikhalle (170.000,00 €) 
 Erneuerung Van-Galen-Straße (85.000,00 €) 
 Minispielfeld, Leader-Förderung (77.000,00 €) 
 Sanierung Küsterkamp (75.000,00 €) 
 Fahrradflächenerweiterung Bahnhof (72.000,00 €) 
 Feuerwehrpauschale (60.000,00 €) 

 
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (3.035.580,00 €) 
 
 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (72.909,00 €) 

 
Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 6.844.427,00 €. 
 
Dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 18.479.050,00 € gegenüber. Die 
einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der 
Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2024 wie folgt 
darstellen: 
 
Erweiterungsbau Realschule 6.030.000,00 € 
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus 6.000.000,00 € 
Grunderwerbs- und Nebenkosten 1.000.000,00 € 
Wirtschaftswegeerneuerung 800.000,00 € 
Ortskernkonzept 400.000,00 € 
Barrierefreier Umbau von Haltestellen 265.000,00 € 
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr 220.000,00 € 
Energiezentrale Hauptschule, Nahwärme- und Stromanschluss  201.000,00 € 
Einrichtung öffentlicher Ladesäulen 200.000,00 € 
OGS Mühlenschule, Umbau Gymnastikhalle 200.000,00 € 
Erneuerung Van-Galen-Str. 170.000,00 € 
Nahwärme- und Stromanschluss Gymnastikhalle, 3-fach Sporthalle 162.000,00 € 
Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof 160.000,00 € 
Beteiligung Hövelhofer Nahwärme GmbH 150.000,00 € 
Sanierung Küsterkamp 150.000,00 € 
Sanierung Bahnhofstr. (Quartier mit Feldhagen und Westfalenstr.) 150.000,00 € 
Nahwärme- und Stromanschluss Realschule 144.000,00 € 
Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule 120.000,00 € 
Wirtschaftsweg Hollandsweg 120.000,00 € 
Nahwärme- und Stromanschluss HoT 115.000,00 € 
Minispielfeld 110.000,00 € 
Mobiliar Umbau Chemieraum, Hauptschule 93.000,00 € 
Fahrradständer inkl. Überdachung (Bahnhof) 90.000,00 € 
Unterflurcontainer 90.000,00 € 
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Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen zukünftig die 
Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. Für das Jahr 2024 ist die 
Neuaufnahme von investiven Krediten in Höhe von 12,0 Mio. € vorgesehen. Dies resultiert im 
Wesentlichen aus der beschriebenen Neuveranschlagung des Neubaus des 
Feuerwehrgerätehauses im Haushaltsplan 2024 und der veranschlagten Erweiterung der 
Realschule. Die für 2022 und 2023 veranschlagten Investitionskredite werden voraussichtlich 
nicht in Anspruch genommen werden müssen. Ausnahme ist ein zinsfreier Kredit der 
NRW.Bank für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (800.000,00 €). 
 
 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
 
Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 31.12.2024 voraussichtlich einen Schuldenstand 
(investive Kredite von Banken und Kreditinstituten) von rund 14.226.000,00 €. Die 
ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 450.482,00 € beinhaltet die geplante 
laufende Tilgung der Altkredite und der eingeplanten Neukredite. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 bis 2022 stetig 
reduziert werden. 2023 hat die NRW.Bank einen zinsfreien Kredit für den Neubau einer 
Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 800.000,00 € gewährt. Weitere Kredite werden 
voraussichtlich nicht aufgenommen. Ab 2024 ist, insbesondere aufgrund des neu 
veranschlagten Neubaus des Feuerwehrgerätehauses und der Erweiterung der Realschule, ein 
deutlicher Anstieg der Verschuldung erkennbar. Diese Tatsache wird in nachfolgender Grafik 
verdeutlicht: 
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Ausblick 
 
Die Erträge für das Jahr 2024 wurden bereits optimistisch beurteilt. Insbesondere wurde 
weiterhin von einer hohen Steuerkraft ausgegangen. Wie bereits beschrieben, ist diese 
Einschätzung aufgrund der bestehenden multiplen Krisensituation, unter anderem im 
Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten 
behaftet. Trotz der optimistischen Planung muss im Haushaltsergebnis 2024 ein rd. 5,43 Mio. € 
hohes Haushaltsdefizit ausgewiesen werden.  
 
Die Hauptgründe für die Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr sind: 

 Steigende Personalaufwendungen (+ 956.700,00 €) 
 gestiegene Kreis- und Jugendamtsumlage (insgesamt + 2.964.175,00 €) 
 Anstieg der Zuweisungen / Zuschüsse an übrige Bereiche (+ 610.458,00 €) 

 
Das Problem ist, dass ein Großteil der dargestellten schwerpunktmäßig verantwortlichen 
Kostensteigerungen weiterhin kaum bzw. gar nicht beeinflussbar ist. Die umfassenden 
Investitionen erfordern lt. Haushaltsplanung die Aufnahme umfangreicher Kredite. Sie werden in 
den kommenden Jahren durch Zinszahlungen und Aufwendungen für Abschreibungen den 
gemeindlichen Haushalt belasten. Da Einsparungen an Stellen, die beeinflussbar sind, 
betragsmäßig oft nur zu geringen Verbesserungen führen, erscheint eine dauerhaft defizitfreie 
Haushaltsführung unter den bestehenden Rahmenbedingungen in Zukunft nahezu unmöglich. 
So wird die Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in den 
kommenden Jahren möglicherweise erforderlich sein. Für die Gewerbesteuer und die 
Grundsteuer B wurde sie ab dem Jahr 2026 bereits eingeplant. 
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Produktbereiche Produktgruppen Produkte

01 Innere  Verwaltung 0101 Politische Gremien und 010101 Politische Gremien und
         Verwaltungsführung              Verwaltungsführung
0102 Finanzmanagement 010201 Finanzmanagement
0103 Personalrat u. Gleichstellung 010301 Personalrat u. Gleichstellung
0104 Bau- und Servicebetrieb 010401 Bau- und Servicebetrieb
0105 Verwaltungsmanagement 010501 Personalmanagement und

             Organisation
010502 IT und Zentrale Dienste

0106 Immobilienmanagement 010601 Technisches
             Immobilien-Management
010602 Infrastrukturelles
             Immobilien-Management
010603 Kaufmännisches
             Immobilien-Management

02 Sicherheit u. Ordnung 0201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 020101 Ordnungsangelegenheiten
020102 Feuerschutz

0202 Bürgerservice 020201 Bürgerservice

03 Schulträgeraufgaben 0301 Schulverwaltung 030101 Schulverwaltung
0302 Schulen 030201 Grundschulen

030202 Hauptschule
030203 Realschule

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Volkshochschule 040101 Volkshochschule
0402 Bücherei 040201 Bücherei
0403 Heimat- und Kulturpflege 040301 Heimat- und Kulturpflege

05 Soziale Leistungen 0501 Freiwillige soziale Leistungen 050101 Freiwillige soziale Leistungen
0502 Pflichtige soziale Leistungen 050201 Pflichtige soziale Leistungen
0503 Grundsicherung nach d. SGB II 050301 Grundsicherung nach d. SGB II
         (ARGE)             (ARGE)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Kinderspielplätze 060101 Kinderspielplätze
0602 Kindertageseinrichtungen 060201 Kindertageseinrichtungen
0603 Haus der Jugend 060301 Haus der Jugend
0604 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe 060401 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe

08 Sportförderung 0801 Sportförderung 080101 Sportförderung
0802 Sportstätten 080201 Sportstätten
0803 Hallenbad 080301 Hallenbad

09 Räumliche Planung u. Ent- 0901 Bauleitplanung 090101 Bauleitplanung
     wicklung,  Geoinformationen

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauanträge, Beratung und 100101 Bauanträge, Beratung und
         Bearbeitung              Bearbeitung

11 Ver- u. Entsorgung 1101 Abfallwirtschaft 110101 Abfallwirtschaft
1102 Versorgung 110201 Versorgung 

12 Verkehrsflächen u. 1201 Öffentliche Verkehrsflächen 120101 Öffentliche Verkehrsflächen
    -anlagen, ÖPNV 1202 Straßenreinigung 120201 Straßenreinigung

13 Natur u. Landschaftspflege 1301 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 130101 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen
1302 Bestattungswesen 130201 Bestattungswesen
1303 Land- und Forstwirtschaft 130301 Land- und Forstwirtschaft

14 Umweltschutz 1401 Umweltschutz 140101 Umweltschutz

15 Wirtschaft u. Tourismus 1501 Marketing 150101 Marketing

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft
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Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich
  Produktgruppe

Ordentliche Erträge

EUR

Ordentliche Auf-
wendungen

EUR

ordentliches Ergebnis

EUR

Finanz-
ergebnis

EUR

Ergebnis der laufenden
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Außer-
ordentliches Ergebnis

EUR

Ergebnis des
Teilhaushaltes

EUR

01 Innere Verwaltung 5.674.040 -9.156.463 -3.482.423 -7.700 -3.490.123 0 -3.490.123

0101 Politische Gremien und
Verwaltungsführung

0 -647.352 -647.352 0 -647.352 0 -647.352

0102 Finanzmanagement 37.410 -705.585 -668.175 -7.700 -675.875 0 -675.875

0103 Personalrat und Gleichstellung 0 -50.510 -50.510 0 -50.510 0 -50.510

0104 Bau- und Servicebetrieb 60.081 -1.246.269 -1.186.188 0 -1.186.188 0 -1.186.188

0105 Verwaltungsmanagement 3.505.431 -5.667.362 -2.161.932 0 -2.161.932 0 -2.161.932

0106 Immobilienmanagement 2.071.118 -839.385 1.231.733 0 1.231.733 0 1.231.733

02 Sicherheit und Ordnung 461.970 -1.623.895 -1.161.925 0 -1.161.925 0 -1.161.925

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 274.070 -1.248.629 -974.559 0 -974.559 0 -974.559

0202 Bürgerservice 187.900 -375.266 -187.366 0 -187.366 0 -187.366

03 Schulträgeraufgaben 1.316.384 -4.457.611 -3.141.227 0 -3.141.227 0 -3.141.227

0301 Schulverwaltung inkl.
Schülerbeförderung

17.000 -729.652 -712.652 0 -712.652 0 -712.652

0302 Schulen 1.299.384 -3.727.959 -2.428.575 0 -2.428.575 0 -2.428.575

04 Kultur und Wissenschaft 27.037 -508.027 -480.990 0 -480.990 0 -480.990

0401 Volkshochschule 0 -58.065 -58.065 0 -58.065 0 -58.065

0402 Bücherei 19.780 -205.163 -185.383 0 -185.383 0 -185.383

0403 Heimat- und Kulturpflege (inkl.
Heimathaus)

7.257 -244.799 -237.542 0 -237.542 0 -237.542

05 Soziale Leistungen 1.219.952 -2.115.515 -895.563 0 -895.563 0 -895.563

0501 Freiwillige soziale Leistungen 0 -51.760 -51.760 0 -51.760 0 -51.760

0502 Pflichtige soziale Leistungen 1.089.452 -1.878.255 -788.803 0 -788.803 0 -788.803

0503 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE) 130.500 -185.500 -55.000 0 -55.000 0 -55.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.449.307 -6.785.763 -2.336.456 0 -2.336.456 0 -2.336.456

0601 Kinderspielplätze 10.563 -166.931 -156.368 0 -156.368 0 -156.368

0602 Kindertageseinrichtungen 4.277.253 -6.185.708 -1.908.455 0 -1.908.455 0 -1.908.455

0603 Haus der Jugend 161.491 -432.893 -271.402 0 -271.402 0 -271.402

0604 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe 0 -231 -231 0 -231 0 -231

07 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 0 0

08 Sportförderung 334.855 -1.493.896 -1.159.042 60.000 -1.099.042 0 -1.099.042

0801 Sportförderung 0 -128.400 -128.400 0 -128.400 0 -128.400

0802 Sportstätten 200.027 -652.738 -452.712 0 -452.712 0 -452.712

0803 Hallenbad 134.828 -712.758 -577.930 60.000 -517.930 0 -517.930
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Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich
  Produktgruppe

Ordentliche Erträge

EUR

Ordentliche Auf-
wendungen

EUR

ordentliches Ergebnis

EUR

Finanz-
ergebnis

EUR

Ergebnis der laufenden
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Außer-
ordentliches Ergebnis

EUR

Ergebnis des
Teilhaushaltes

EUR

09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

0 -386.118 -386.118 0 -386.118 0 -386.118

0901 Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge 0 -386.118 -386.118 0 -386.118 0 -386.118

10 Bauen und Wohnen 7.000 -109.561 -102.561 0 -102.561 0 -102.561

1001 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung 7.000 -109.561 -102.561 0 -102.561 0 -102.561

11 Ver- und Entsorgung 2.313.370 -1.845.500 467.870 616.341 1.084.211 0 1.084.211

1101 Abfallwirtschaft 1.363.700 -1.348.250 15.450 0 15.450 0 15.450

1102 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser
und Wasserwerk)

949.670 -497.250 452.420 616.341 1.068.761 0 1.068.761

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.236.761 -3.428.623 -2.191.863 0 -2.191.863 0 -2.191.863

1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1.134.911 -3.348.812 -2.213.902 0 -2.213.902 0 -2.213.902

1202 Straßenreinigung 101.850 -79.811 22.039 0 22.039 0 22.039

13 Natur- und Landschaftspflege 315.233 -674.737 -359.504 0 -359.504 0 -359.504

1301 Öffentliche Grün- und Wasserflächen 80.564 -352.022 -271.458 0 -271.458 0 -271.458

1302 Bestattungswesen 181.569 -235.090 -53.521 0 -53.521 0 -53.521

1303 Land- und Forstwirtschaft 53.100 -87.625 -34.525 0 -34.525 0 -34.525

14 Umweltschutz 127.500 -267.835 -140.335 0 -140.335 0 -140.335

1401 Umweltschutz 127.500 -267.835 -140.335 0 -140.335 0 -140.335

15 Wirtschaft und Tourismus 138.507 -403.165 -264.658 0 -264.658 0 -264.658

1501 Marketing 138.507 -403.165 -264.658 0 -264.658 0 -264.658

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 30.550.796 -20.630.027 9.920.769 -387.864 9.532.905 0 9.532.905

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 30.550.796 -20.630.027 9.920.769 -387.864 9.532.905 0 9.532.905
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Querschnitt Finanzhaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich
  Produktgruppe

Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Saldo aus
laufender

Verwaltungs-
tätigkeit

EUR

Einzahlungen
aus Investitions-

tätigkeit
EUR

Auszahlungen
aus Investitions-

tätigkeit
EUR

Saldo aus
Investitions-

tätigkeit

EUR

Finanzmittel
überschuss/-

fehlbetrag

EUR

Einzahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

EUR

Auszahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

EUR

Saldo aus
Finanzierungs-

tätigkeit

EUR

Verpflich-
tungs-

ermächti-
gungen

01 Innere Verwaltung 3.542.407 -8.833.363 -5.290.957 3.157.680 -1.441.000 1.716.680 -3.574.277 0 0 0 0

0101 Politische Gremien und
Verwaltungsführung

0 -604.252 -604.252 0 0 0 -604.252 0 0 0 0

0102 Finanzmanagement 37.710 -638.385 -600.675 0 0 0 -600.675 0 0 0 0

0103 Personalrat und Gleichstellung 0 -50.510 -50.510 0 0 0 -50.510 0 0 0 0

0104 Bau- und Servicebetrieb 1.500 -1.060.410 -1.058.910 44.100 -269.000 -224.900 -1.283.810 0 0 0 0

0105 Verwaltungsmanagement 3.455.770 -5.693.031 -2.237.262 42.300 -114.000 -71.700 -2.308.962 0 0 0 0

0106 Immobilienmanagement 47.427 -786.775 -739.348 3.071.280 -1.058.000 2.013.280 1.273.932 0 0 0 0

02 Sicherheit und Ordnung 247.500 -1.266.951 -1.019.451 60.000 -6.380.000 -6.320.000 -7.339.451 0 0 0 0

0201 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

59.600 -894.385 -834.785 60.000 -6.380.000 -6.320.000 -7.154.785 0 0 0 0

0202 Bürgerservice 187.900 -372.566 -184.666 0 0 0 -184.666 0 0 0 0

03 Schulträgeraufgaben 807.570 -3.625.512 -2.817.942 816.713 -7.375.900 -6.559.187 -9.377.129 0 0 0 0

0301 Schulverwaltung inkl.
Schülerbeförderung

17.000 -724.052 -707.052 509.613 0 509.613 -197.439 0 0 0 0

0302 Schulen 790.570 -2.901.460 -2.110.890 307.100 -7.375.900 -7.068.800 -9.179.690 0 0 0 0

04 Kultur und Wissenschaft 4.900 -457.250 -452.350 32.400 -51.800 -19.400 -471.750 0 0 0 0

0401 Volkshochschule 0 -57.665 -57.665 0 0 0 -57.665 0 0 0 0

0402 Bücherei 4.000 -175.860 -171.860 32.400 -43.800 -11.400 -183.260 0 0 0 0

0403 Heimat- und Kulturpflege (inkl.
Heimathaus)

900 -223.725 -222.825 0 -8.000 -8.000 -230.825 0 0 0 0

05 Soziale Leistungen 1.146.100 -1.980.055 -833.955 50.400 -83.000 -32.600 -866.555 0 0 0 0

0501 Freiwillige soziale Leistungen 0 -51.160 -51.160 0 0 0 -51.160 0 0 0 0

0502 Pflichtige soziale Leistungen 1.015.600 -1.743.395 -727.795 50.400 -83.000 -32.600 -760.395 0 0 0 0

0503 Grundsicherung nach d. SGB II
(ARGE)

130.500 -185.500 -55.000 0 0 0 -55.000 0 0 0 0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.244.180 -6.404.218 -2.160.038 87.000 -319.350 -232.350 -2.392.388 0 0 0 0

0601 Kinderspielplätze 0 -112.990 -112.990 0 -15.000 -15.000 -127.990 0 0 0 0

0602 Kindertageseinrichtungen 4.100.630 -5.889.390 -1.788.760 72.000 -186.850 -114.850 -1.903.610 0 0 0 0

0603 Haus der Jugend 143.550 -401.607 -258.057 15.000 -117.500 -102.500 -360.557 0 0 0 0

0604 Allgemeine Jugend- und
Familienhilfe

0 -231 -231 0 0 0 -231 0 0 0 0

07 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Sportförderung 248.518 -1.328.675 -1.080.157 132.169 -312.000 -179.831 -1.259.988 0 0 0 0
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Querschnitt Finanzhaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich
  Produktgruppe

Einzahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Auszahlungen
aus laufender
Verwaltungs-

tätigkeit
EUR

Saldo aus
laufender

Verwaltungs-
tätigkeit

EUR

Einzahlungen
aus Investitions-

tätigkeit
EUR

Auszahlungen
aus Investitions-

tätigkeit
EUR

Saldo aus
Investitions-

tätigkeit

EUR

Finanzmittel
überschuss/-

fehlbetrag

EUR

Einzahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

EUR

Auszahlungen
aus

Finanzierungs-
tätigkeit

EUR

Saldo aus
Finanzierungs-

tätigkeit

EUR

Verpflich-
tungs-

ermächti-
gungen

0801 Sportförderung 0 -127.800 -127.800 0 0 0 -127.800 0 0 0 0

0802 Sportstätten 53.690 -488.875 -435.185 132.169 -312.000 -179.831 -615.016 0 0 0 0

0803 Hallenbad 194.828 -712.000 -517.172 0 0 0 -517.172 0 0 0 0

09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen

0 -385.970 -385.970 0 0 0 -385.970 0 0 0 0

0901 Bauleitplanung,
Erschließungsbeiträge

0 -385.970 -385.970 0 0 0 -385.970 0 0 0 0

10 Bauen und Wohnen 7.000 -109.561 -102.561 0 0 0 -102.561 0 0 0 0

1001 Bauanträge, Beratung und
Bearbeitung

7.000 -109.561 -102.561 0 0 0 -102.561 0 0 0 0

11 Ver- und Entsorgung 2.320.811 -1.826.300 494.511 36.000 -350.000 -314.000 180.511 0 0 0 0

1101 Abfallwirtschaft 1.363.700 -1.345.750 17.950 0 0 0 17.950 0 0 0 0

1102 Versorgung (Konzessionsabg.,
Abwasser und Wasserwerk)

957.111 -480.550 476.561 36.000 -350.000 -314.000 162.561 0 0 0 0

12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

146.498 -2.601.863 -2.455.365 1.284.209 -2.350.000 -1.065.791 -3.521.156 0 0 0 0

1201 Öffentliche Verkehrsflächen 44.648 -2.522.052 -2.477.404 1.284.209 -2.350.000 -1.065.791 -3.543.195 0 0 0 0

1202 Straßenreinigung 101.850 -79.811 22.039 0 0 0 22.039 0 0 0 0

13 Natur- und Landschaftspflege 226.290 -612.381 -386.091 18.000 -90.000 -72.000 -458.091 0 0 0 0

1301 Öffentliche Grün- und
Wasserflächen

0 -257.956 -257.956 0 -10.000 -10.000 -267.956 0 0 0 0

1302 Bestattungswesen 173.190 -251.800 -78.610 18.000 -80.000 -62.000 -140.610 0 0 0 0

1303 Land- und Forstwirtschaft 53.100 -102.625 -49.525 0 0 0 -49.525 0 0 0 0

14 Umweltschutz 127.500 -267.835 -140.335 0 0 0 -140.335 0 0 0 0

1401 Umweltschutz 127.500 -267.835 -140.335 0 0 0 -140.335 0 0 0 0

15 Wirtschaft und Tourismus 122.717 -382.550 -259.833 15.300 -24.000 -8.700 -268.533 0 0 0 0

1501 Marketing 122.717 -382.550 -259.833 15.300 -24.000 -8.700 -268.533 0 0 0 0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 30.600.796 -21.067.891 9.532.905 1.403.856 0 1.403.856 10.936.761 15.000.000 -450.482 14.549.518 0

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 30.600.796 -21.067.891 9.532.905 1.403.856 0 1.403.856 10.936.761 15.000.000 -450.482 14.549.518 0
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insgesamt
davon ausge-

sondert

Bürgermeister B 3 1,00 - 1,00 1,00

A 15 1,00 - 1,00 1,00
A 14 2,00 - 2,00 2,00
A 13 - - -

A 13 - - - -
A 12 1,00 - - -
A 11 - - 1,00 1,00
A 10 - - - -
A 9 - - - -

A 9 - - - -
A 8 - - - -
A 7 - - - -
A 6 - - - -

Laufbahngr. 2, 
2. Eingangs- 
amt

Laufbahngr. 2, 
1. Eingangs-
amt

Stellenplan Beamte

Zahl der Stellen 2024Wahlbeamte  

und Laufbahn-

gruppen

Besoldungs-

gruppen

Zahl der 

Stellen 2023

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2023

Erläuterungen

Laufbahngr. 1, 
2. Eingangs-
amt

Insgesamt 5,00 - 5,00 5,00
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15 1,00 1,00 1,00
14
13 1,00 1,00 0,00
12 6,00 4,00 5,00
11 3,00 5,50 5,50
10 4,77 4,77 4,77
9c 8,66 8,66 7,65
9b 2,73 3,22 3,72
9a 12,39 10,43 10,39
8 8,27 7,27 8,04
7 9,00 10,51 10,50
6 17,18 16,89 15,85
5 2,28 3,29 2,28
4 2,44 2,44 2,44
3 0,00 0,00 0,00
2 1,06 1,06 1,06
1 0,75 0,75 0,75

80,53 80,79 78,95
(78,53)* (78,79)* (76,95)*

*abzüglich 2,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

S16 1,00 1,00 1,00
S15 4,00 4,00 3,79
S14
S13 3,00 3,00 2,80
S12 2,51 2,00
S11b 2,00 4,51 2,21
S10
S9 2,00 2,00 2,00
S8b
S8a 41,86 44,16 44,36
S7
S6
S5
S4 5,46 2,08 2,08

TV Sozial- und Erziehungsdienst

61,83

Erläuterungen
Zahl der 

Stellen 2024

60,24

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgelt-

gruppe

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2023

Erläuterungen
Zahl der 

Stellen 2024

Zahl der 

Stellen 2023

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2023

Entgelt-

gruppe

60,75

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Zahl der 

Stellen 2023
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01 Innere  Verwaltung 1,00 0,10 1,22 0,80

02 Sicherheit u. Ordnung 0,53

03 Schulträgeraufgaben 0,23

04 Kultur und Wissenschaft 0,03

05 Soziale Leistungen 0,32

06
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

0,07

08 Sportförderung 0,02

09
Räumliche Planung u. 
Entwicklung,  Geoinformatione

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- u. Entsorgung 0,43 0,20

12
Verkehrsflächen u. -anlagen, 
ÖPNV

0,05

13 Natur u. Landschaftspflege

15 Wirtschaft u. Tourismus

16 Allg. Finanzwirtschaft

A6

Laufbahngruppe 1, 

zweites Einstiegsamt

0,00 0,00

A8 A7

0,00 0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

0,00 0,00 1,00 0,000,00Summe 1,00 1,00 2,00 0,00

A13 A12 A11 A10 A9 A9

Wahl-

beamte

Laufbahn- 

gruppe 2, zwei- 

tes 

Einstiegsamt

Laufbahngruppe 2, erstes 

EinstiegsamtProdukt-

bereich
Bezeichnung 

B3 A15 A14 A13
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01 Innere  Verwaltung 0,15 2,00 2,40 2,00 3,66 0,95 2,11 5,07 3,00 13,65 1,00 0,18 0,00

02 Sicherheit u. Ordnung 0,99 0,51 2,00 3,25 0,26

03 Schulträgeraufgaben 0,50 0,77 0,35 3,53

04 Kultur und Wissenschaft 0,50 0,72 0,50 0,25 0,78 0,18

05 Soziale Leistungen 0,77 3,50 3,16 0,41

06
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

0,10 1,00 0,11 0,50 0,65 0,50 0,82 0,57

08 Sportförderung 0,25 0,04 1,00 1,00 0,62 0,62

09
Räumliche Planung u. 
Entwicklung,  
Geoinformatione

0,60 0,70 0,35 0,10

10 Bauen und Wohnen 0,25 0,30 0,40

11 Ver- u. Entsorgung 1,01 0,05 1,05 0,58 1,00

12
Verkehrsflächen u. -
anlagen, ÖPNV

0,90 0,01 0,65 0,22 0,09

13
Natur u. 
Landschaftspflege

0,09 0,65 0,40

14 Umweltschutz 1,00

15 Wirtschaft u. Tourismus 1,00 0,50 1,75

16 Allg. Finanzwirtschaft

14

1,00 0,00Summe 2,73 9,00 0,752,44 1,06

4 2

8,27 0,00

3

2,28

6

8,66 12,391,00 6,00

9b

4,77

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt

bereich

3,00 17,18

8 510

Bezeichnung 

1213 711

Entgeltgruppen

9c 9a15 1
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01 Personalrat 0,30
03 Schulträgeraufgaben 2,51

06
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe

1,00 4,00 2,70 2,00 2,00 41,86 5,46

S12

Bezeichnung 

4,00

S16

1,00

Entgeltgruppen

S14 S11b S9S13

41,86Summe 3,00 2,51 2,000,00

S15

0,00

S8b

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt

bereich

0,00 5,46

S7 S4S8a

0,00 0,002,00 0,00

S5S6S10
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Praxisintegrierte Ausbildung 
Kinderpfleger/in (PIA)

Praktikantenentgelt 1 1

Insgesamt

2 2

9 7

Praktikantenentgelt 1 0

Berufspraktikanten Beruf des 
Erziehungsdienstes

Auszubildende/r 
Verwaltungsfachangestellte/r

Ausbildungsvergütung 4

Praxisintegrierte Ausbildung 
Erzieher/in (PIA)

Stellenübersicht

 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung Art der Vergütung
Vorgesehen 

für 2024

Beschäftigt 

am 

01.10.2023

Erläuterungen

4

Praktikantenentgelt

Auszubildende/r Garten- und 
Landschaftsbau

Ausbildungsvergütung 1 0
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Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 
 
 

 
Verpflichtungsermächtigungen 

im Haushaltsplan  
des Jahres 2024 

 
Voraussichtlich fällige Auszahlungen: 

 
 

2025 
TEUR 

 

 
2026 
TEUR 

 
2027 
TEUR 

 
2028 
TEUR 

 
2029 
TEUR 

1 2 3 4 5 6 
 

2024: 0 EUR 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
Summe: 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Übersicht 
über Zuwendungen an Fraktionen als Anlage zum 

Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof 
  - siehe dazu § 56 (3) 2 GO - 

 
 

Teil A: Geldleistungen 
 
Nr. Fraktion Haushalts- 

ansatz 
2024 
Euro 

Haushalts- 
ansatz 
2023 
Euro 

 
Ergebnis 

2022 
Euro 

1 CDU-Fraktion                 
(20 Ratsmitglieder) 
 

4.473,24 4.386,00 4.386,60 

2 Grüne-Fraktion 
(6 Ratsmitglieder) 
 

1.948,20 1.910,00 1.910,28 

3 SPD-Fraktion                  
(4 Ratsmitglieder) 
 

1.587,48 1.557,00 1.556,52 

4 FDP-Fraktion 
(4 Ratsmitglieder)  
 

1.587,48 1.557,00 1.555,08 

 insgesamt 9.596,40 
rd. 9.597,00 

9.410,00 9.408,48 
rd. 9.408,00 

 
 
Erläuterungen 
 
Gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2020 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag in Höhe 
von 60,00 € sowie zusätzlich einen monatlichen Aufwandszuschuss in Höhe von 12,50 € pro 
Fraktionsmitglied. 
 
Die Beiträge werden mit den Anpassungen der Entschädigungsverordnung NRW dynamisiert. 
Ausgangsgröße ist das Sitzungsgeld gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 1 b in der Fassung vom 1. November 
2020 (entspricht 21,20 Euro). 
 
Das Sitzungsgeld wurde zum 01.01.2022 von 21,20 Euro/ Sitzung auf 25,00 Euro/ Sitzung 
angehoben. Dies entspricht einer Steigerung von 17,92 %. Die Steigerung von 17,92 % wurde auf 
die Fraktionszuwendung übertragen.  
 
Eine erneute Änderung der Entschädigungsverordnung NRW wird voraussichtlich zum 01. Januar 
2024 umgesetzt. 
 
Das Sitzungsgeld wird auf 25,50 Euro angehoben. Ausgehend von 25,00 Euro/ Sitzung entspricht 
dies einer Steigerung von 20,28 %. Die Steigerung von 2,00 % wird auf die Fraktionszuwendung 
übertragen. Dadurch ergeben sich die oben aufgeführten angepassten Beiträge. 
 
 
Teil B: Geldwerte Leistungen 
 
Den Fraktionen werden für die Durchführung von Fraktionssitzungen Räumlichkeiten im Rathaus 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 

 
 

 
 

Art 

 
 

Stand am Ende 
des Vorvorjahres 

(31.12.2022) 
TEUR 

 
Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 
des HH-Jahres 

(01.01.2024) 
TEUR 

 
Voraussichtlicher 
Stand zum Ende 
des HH-Jahres  

(31.12.2024) 
TEUR 

 
1. Anleihen 

 
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 

für Investitionen 
2.1. von verbundenen 

Unternehmen 
2.2. von Beteiligungen 
2.3. von Sondervermögen 
2.4. vom öffentlichen Bereich 
2.5. von Kreditinstituten 

 
3. Verbindlichkeiten aus Krediten 

zur Liquiditätssicherung 
 

4. Verbindlichkeiten aus 
Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 
 
 

5. Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 
 

6. Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 

 
7. Sonstige Verbindlichkeiten 

 
8. Erhaltene Anzahlungen 

 
0 
 

2.882 
 

  856 
 
 
 

2.026 
 

529 
 
 

0 
 
 
 

1.562 
 
 

93 
 

1.471 
 

1.347 

 
0 
 

2.677 
 

0 
 
 
 

2.677 
 
 

497 
 
 

0 
 
 
 

1.600 
 
 

90 
 

1.500 
 

1.300 
 

 
0 
 

14.226 
 

0 
 
 
 

14.226 
 
 

3.465 
 
 

0 
 
 
 

1.600 
 
 

90 
 

1.500 
 

1.300 

 
9. Summe aller 

Verbindlichkeiten 
 

 
7.884 

 
7.664 

 
22.181 

Nachrichtlich anzugeben: 
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung 
von Sicherheiten: 
 
 
Aufteilung der Bürgschaften: 
Sennebad GmbH 
Gewerbepark Senne GmbH 
WWE 
 

7.275 
(Bürgschaften)  

 
 
 

0 
3.698 
3.577 

16.825  
(Bürgschaften)  

 
 

 
10.000 
4.707 
2.118 

16.700  
(Bürgschaften)  

 
 

 
10.000 
4.707 
1.993 
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Übersicht  
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 
der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2024-2027 

 
 Haushaltsjahr 
 2024 

TEUR 
2025 
TEUR 

2026 
TEUR 

2027 
TEUR 

 
Gesamterträge  
 
Gesamtaufwendungen 

 
48.900 

 
-54.333 

 

 
45.557 

 
-51.602 

 
50.880 

 
-52.517 

 
48.496 

 
-53.504 

 
Jahresfehlbetrag 
 

 
-5.433 

 
-6.045 

 
-1.637 

 
-5.008 

 
Ausgleichs- 
rücklage 

Anfangsbestand 10.577 5.144 0 0 
Verringerung (-) 

Zuführung (+) 

Schlussbestand 

-5.433 

0 

-5.144 

0 

0 

0 

0 

0 

5.144 0 0 0 
Allgemeine 
Rücklage 

Anfangsbestand 

Verringerung (-) 

Verringerung in % 

Zuführung (+) 

Schlussbestand 

40.437 

0 

0,00 % 
0 

40.437 

40.437 

-901 

2,23 % 
0 

39.536 

39.536 

-1.637 

4,14 % 
0 

37.899 

37.899 

-5.008 

13,21 % 
0 

32.891 

 
Bei der Berechnung der noch zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage werden das 
errechnete Jahresergebnis 2022 und das geplante Haushaltsergebnis 2023 zugrunde gelegt. 
 
Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2021 (inkl. Jahresüberschuss 2021) mit einem Betrag 
von 10.743.718,78 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöht sich unter Berücksichtigung 
des Jahresüberschusses 2022 (3.161.409,52 €) auf 13.905.128,30 € zum 31.12.2022. Unter 
Berücksichtigung des Plandefizits 2023 (3.328.439,00 €) beläuft sich die Ausgleichsrücklage 
auf 10.576.689,30 € zum 31.12.2023.  
 
Folglich ist das berechnete Haushaltsdefizit für das Jahr 2024 (5.433.249,00 €) vollständig 
durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.  
 
Da 2024 keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, benötigt die 
Gemeinde keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 IV GO. 
 
Außerdem ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die 
in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2024 nicht erfüllt sind.  
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Bilanz zum 
31.12.2022 
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Bilanz der Sennegemeinde

Bestand per Bestand per
31.12.22 31.12.21

AKTIVA 
Bilanzierungshilfe NKF-CUIG 
Bilanzierungshilfe NKF-CUIG 133.328,49 123.697,28
1.   Anlagevermögen 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 29.027,06 39.968,62
1.2  Sachanlagen 
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 4.320.636,06 3.799.301,62
1.2.1.2 Ackerland 1.052.820,82 1.052.820,82
1.2.1.3 Wald, Forsten 2.214.651,90 2.217.604,64
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.608.359,81 1.590.314,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte 
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 5.281.348,97 5.356.766,48
1.2.2.2 Schulen 18.584.475,10 18.076.171,29
1.2.2.3 Wohnbauten 4.265.047,23 4.216.575,98
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude 12.749.111,39 13.050.993,28
1.2.3  Infrastrukturvermögen 
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens 9.678.694,37 9.677.936,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.700.283,67 1.745.067,17
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc. 20.385.227,30 19.405.131,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5.471.222,10 5.578.729,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3. 391.135,12 403.646,30
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler 3,00 3,00
1.2.6  Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.6.1 Fahrzeuge 1.915.680,49 1.609.616,65
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6. 408.729,22 424.726,48
1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.254.087,42 3.249.218,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.232.906,47 3.161.941,72
1.3  Finanzanlagen 
1.3.2  Beteiligungen 383.975,93 383.975,93
1.3.3  Sondervermögen 8.271.046,15 8.271.046,15
1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 226.387,08 226.387,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 6.043.944,57 5.574.489,35
2   Umlaufvermögen 
2.1  Vorräte 
2.1.1  Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren 1.380.577,86 1.502.901,59
2.2  Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 
2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen 
2.2.1.1 Gebühren 110.229,07 81.984,52
2.2.1.2 Beiträge 12.972,34
2.2.1.3 Steuern 969.324,79 449.155,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 410.398,88 423.762,72
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen 846.243,10 439.365,91
2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich 166.785,97 -8.654,70
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen  Bereich 8.143,40 28.718,31
2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 459.158,96 58.478,49
2.4  Liquide Mittel 9.970.238,84 6.375.466,62
3   Aktive Rechnungsabgrenzung 1.521.053,46 1.575.407,55
SUMME AKTIVA 125.457.256,39 120.162.717,21
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Hövelhof zum 31.12.2022

Bestand per Bestand per
31.12.22 31.12.21

PASSIVA 
1.   Eigenkapital 
1.1  Allgemeine Rücklage -40.436.979,54 -40.271.050,74
1.3  Ausgleichsrücklage -10.743.718,78 -7.156.943,37
1.4  Jahresüberschuss / -fehlbetrag -3.161.409,52 -3.586.775,41
2   Sonderposten 
2.1  Zuwendungen -39.608.446,48 -38.460.415,79
2.2  Beiträge -9.190.112,84 -8.777.873,43
2.3  Gebührenausgleich -54.389,24
3   Rückstellungen 
3.1  Pensionsrückstellungen -9.124.457,00 -8.807.982,00
3.2  Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien -322.920,00 -322.920,00
3.3  Aufwandsrückstellungen -1.508.386,81 -743.026,13
3.4  Sonstige Rückstellungen -1.095.778,52 -916.083,24
4   Verbindlichkeiten 
4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten 
4.2.1  von verbundenen Unternehmen -856.372,89 -904.067,45
4.2.5  von Kreditinstituten -2.026.361,29 -2.175.591,50
4.3  Verbindl. a. Kred. z. Liquiditätssicherung -528.504,00 -560.424,00
4.5  Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen -1.562.160,51 -1.026.893,58
4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -92.913,86 -103.639,90
4.7  Sonstige Verbindlichkeiten -1.470.557,88 -2.183.231,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen -1.347.400,78 -1.661.113,95
5.   Passive Rechnungsabgrenzung -2.380.775,69 -2.450.295,55

SUMME PASSIVA -125.457.256,39 -120.162.717,21
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WIRTSCHAFTSPLAN 
des WASSERWERKES 
der Sennegemeinde Hövelhof 
für das Wirtschaftsjahr 2024 
- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW- 
 
 
 
 
 
 

 
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 
2. Erfolgsplan 2024 
3. Vermögensplan 2024 
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2023 – 2027 
5. Investitionsprogramm 2023 - 2027 
6. Bilanz zum 31.12.2022 
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 
8. Anhang 2022 
9. Lagebericht 2022 
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        Ansatz         Ansatz Ergebnis

2024 2023 2022

       Euro        Euro        Euro

Umsatzerlöse 1.449.100 1.059.600 1.059.401,82

Verbrauchsgebühren 1.140.000 752.000 749.092,47

Grundgebühren 282.000 280.500 282.258,00

sonstige Umsatzerlöse 100 100 877,33

Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.000 27.000 27.174,02

andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 10.000 25.042,40

Sonstige Erträge 100 1.000 77,96

Materialaufwand -965.000 -775.000 -677.369,09

Wasserbezug -775.000 -610.000 -595.807,88

Unterhaltungsaufwendungen -180.000 -160.000 -84.065,73

Wasseruntersuchungen -10.000 -5.000 -4.872,00

Bestandsveränderungen 0 0 7.376,52

Abschreibungen auf Sachanlagen -170.000 -145.000 -126.176,43

Sonstige betriebliche Aufwendungen -245.000 -225.000 -210.246,37

Betriebsaufwendungen -75.000 -70.000 -60.047,61

Verwaltungsaufwendungen -170.000 -155.000 -150.198,76

Sonstige Aufwendungen 0 0 0,00

Erträge aus Beteiligungen 400 400 554,40

Zinsen u.ä. Erträge 0 0 0,00

Zinsen u.ä. Aufwendungen -79.390 -57.938 -9.448,00

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 -17.161,89

Sonstige Steuern -210 -210 -210,00

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 -132.148 44.464,80

======== ======== =========

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung 0

Erfolgsplan  2024
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Vermögensplan 2024

Ansatz Ansatz Ergebnis

2024 2023 2022

Euro Euro Euro

Finanzbedarf

Investitionen

Erweiterung Rohrnetz 819.000 570.000 495.925,25

Erstellung Hausanschlüsse 46.500 136.500 62.623,53

Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter 28.000 20.000 13.303,08

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 5.000 5.000 6.229,65

Finanzanlagen 0 0 128,97

Tilgung von Krediten 74.955 57.284 17.715,00

Erhöhung des Nettogeldvermögens 57.745 0 133.876,95

1.031.200 788.784 729.802,43

Finanzdeckung

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 -132.148 44.464,80

Abschreibungen 170.000 145.000 126.176,43

./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch. -27.000 -27.000 -27.174,02

Innenfinanzierung 143.000 -14.148 143.467,21

Kreditaufnahme 850.000 700.000 562.747,20

Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten) 38.200 54.000 23.588,02

Verminderung des Nettogeldvermögens 0 48.932 0,00

Außenfinanzierung 888.200 802.932 586.335,22

1.031.200 788.784 729.802,43
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Gem. § 18 Eigenbetriebsverordnung besteht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO) aus einer Übersicht über die Entwicklung  
der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert.
Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. 

2023 2024 2025 2026 2027

Euro Euro Euro Euro Euro

Finanzbedarf

Investitionen 731.500 898.500 547.000 830.000 142.000
Tilgung von Krediten 57.284 74.955 90.000 110.000 115.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 57.745 43.000 5.000 0

788.784 1.031.200 680.000 945.000 257.000

Finanzdeckung

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -132.148 0 0 0 0
Abschreibungen 145.000 170.000 180.000 195.000 200.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse -27.000 -27.000 -30.000 -30.000 -30.000

Innenfinanzierung -14.148 143.000 150.000 165.000 170.000

Kreditaufnahme 700.000 850.000 500.000 750.000 0
Ertragszuschüsse 54.000 38.200 30.000 30.000 30.000
Verminderung des Nettogeldvermögens 48.932 0 0 0 57.000

Außenfinanzierung 802.932 888.200 530.000 780.000 87.000

788.784 1.031.200 680.000 945.000 257.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Zeitraum 2023 - 2027
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Planansatz

Gesamt- in früheren

Bezeichnung der Maßnahmen kosten Wirtschafts- 2023 2024 2025 2026 2027

jahren

1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 25 5 5 5 5 5

2 Anschaffung von Wasserzählern 108 20 28 20 20 20

3 Austausch GG-Leitungen 200 0 50 50 50 50

4 Hausanschlüsse BG "Auf dem Holze" 5 0 0 5 0 0

5 Hausanschlüsse BG "Portemeiers Kreuz" 60 60 0 0 0 0

6 Hausanschlüsse BG "Junkernfeld", Riege 30 30 0 0 0 0

7 Hausanschlüsse BG "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt) 7 7 7 0 0 0

8 Hausanschlüsse BG "Espeln" (nochmals veranschlagt) 10 10 10 0 0 0

9 Diverse Hausanschlüsse 150 30 30 30 30 30

10 Netzerweiterung BG "Auf dem Holze" 42 0 0 42 0 0

11 Netzerweiterung BG "Portemeiers Kreuz" 260 260 0 0 0 0

12 Netzerweiterung BG "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt) 30 30 30 0 0 0

13 Netzerweiterung BG "Espeln" (nochmals veranschlagt) 20 20 20 0 0 0

14 Netzerweiterung weiteres BG 25 0 0 0 25 0

15 Netzerweiterung Ramselstraße 150 0 0 150 0 0

16 HWL "Staumühler Straße" 866 0 381 0 485 0

17 Ringschluss "Am Holtebach" (nochmals veranschlagt) 18 30 18 0 0 0

18 Erneuerung "Küsterkamp" (nochmals veranschlagt) 120 120 120 0 0 0

19 Erneuerung "Jägerstraße" 60 60 0 0 0 0

20 Erneuerung "Von-Galen-Str." 100 0 100 0 0 0

21 Erneuerung "Bahnhofstraße" 130 0 0 130 0 0

22 Erneuerung "Bentlakestraße" 75 0 0 0 75 0

23 Ringschluss "Sennestraße" 215 0 100 115 0 0

24 Ringschluss "Hallenbad" 50 50 0 0 0 0

25 Transportleitung "Lakeweg-Mergelweg" 140 0 0 0 140 0

26 Austausch Schieber, HA-Leitungen (Ostenländer Siedlung) 37 0 0 0 0 37

Gesamtsumme 2933 0 732 899 547 830 142

Investitionsprogramm 2023 - 2027  (in TEuro)

Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren
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Anlage 2

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

2022 2021
€ € €

1. Umsatzerlöse 1.059.401,82 1.063.256,36

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 25.042,40 24.760,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 77,96 144,41

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene
Waren -616.106,54 -525.961,43

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -61.262,55 -65.239,74

-677.369,09 -591.201,17

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen -126.176,43 -117.487,06

6. Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen -210.246,37 -190.866,25

7. Erträge aus Beteiligungen 554,40 538,27

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.448,00 0,00

9. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag -17.161,89 -7.042,43

10. Ergebnis nach Steuern 44.674,80 182.102,13

11. Sonstige Steuern -210,00 -210,00

12. Jahresüberschuss 44.464,80 181.892,13
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WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF
Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof
Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewen deten Gliede-
rungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für große Kapi talgesellschaften gel-
tenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beach tung der Eigenbetriebsverordnung
(EigVO NRW) und der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Ver lustrech nung wird
nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) geglie dert. Das Gliederungs-
schema der Bilanz wurde um die Posten Forderungen an die Ge meinde sowie Verbindlichkeiten
ge genüber dem Abwasserwerk ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö-
gens wer den zu An schaf fungs- bzw. Her stel lungs kosten abzüglich planmäßiger Abschreibung aus-
gewie sen. Die Ab schrei bung er folgt über die vor aussichtliche Nutzungsdauer unter Anwendung der
linea ren Ab schrei bungsme thode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt die Abschrei-
bung pro-ra ta-tempo ris (zeitanteilig). Aus Ver ein fachungsgründen werden Teile des Leitungsnetzes
und die Hausan schlüs se im Jahr des Zu gangs mit der Hälfte des Jahres betrages abgeschrieben.

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder, soweit erfor derlich, mit
dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Ermitt lung der Anschaf-
fungskosten erfolgt auf der Grundlage des letzten Einkaufspreises.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bi lanziert. Den
enthaltenen Risiken wurde durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert. 

Das Stammkapital wird mit dem nach § 10 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewie sen. 
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Die bilanzielle Behandlung der vereinnahmten Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und -kosten)
erfolgt nach der Bruttomethode. Die technischen Anlagen und Maschinen wer den ungemindert mit
den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Ertragszu schüsse werden in den Passiv-
posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und jährlich anteilig erfolgswirksam
auf gelöst.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind
mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Be urteilung notwendig
ist. 

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bi lanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens er gibt sich
aus dem nachfol gen den Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022:
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Forderungen an die Gemeinde von 106.787,31 € (Vorjahr: 45.625,45 €) werden mit Ver bind lich-
keiten ge gen über der Gemeinde von 15.824,01 € (Vorjahr: 779,56 €) saldiert ausgewie sen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält auch die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F.
als Empfangene Ertragszuschüsse zu passivierenden An schlussbeiträge und -kosten. Die se wer-
den mit 5 % vom Ursprungsbetrag aufge löst. Anschlussbeiträge und -kosten, die ab 2005 ver ein-
nahmt wor den sind, wer den mit jährlich 4 % (entsprechend der Abschrei bung des Leitungsnetzes)
auf ge löst. 

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Verbrauch/  
Stand Auflösung Zuführung Stand

01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
€ € € €

Rechts- und Beratungskosten 10.200,00 9.600,00 8.900,00 9.500,00 
Berufsgenossenschaftsbeitrag
Gemeindemitarbeiter 500,00 500,00 500,00 500,00 
Ausstehende Abrechnungen
für Anlagenzugänge 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 

16.700,00 10.100,00 9.400,00 16.000,00 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen i. H. v. 969.773,02 €.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesi chert sind. 

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

a) Wasserlieferungsverträge

 aa)  Wasserwerke Paderborn GmbH

  Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

  Wasserbezugskosten 2022: 505.316,72 €

  Grundpreis (391.374,- € p. a.)
zzgl. Mengenpreis (0,157 €/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge
zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel

 ab) Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

  Vertragslaufzeit unbefristet

  Wasserbezugskosten 2022: 90.491,16 €

  Grundpreis (90,- € p. a.)
zzgl. Arbeitspreis (84,45 ct/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge
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b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

 Vorhaltung Bereitschaftsdienst und telefonische Störungsannahme
 für das Wassernetz (11.250,- € p. a.)

zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel
zzgl. Aufwand für Bereitschaftseinsätze

 abhängig von der Durchführung solcher Einsätze

 Vertragslaufzeit:  01.01.2023 - 31.12.2023

 Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2022: rd. 12.600,00 €

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die insbesondere für die Beurteilung der Fi nanzlage von Be-
deu tung sind, be stehen nicht.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten
Märkten wird durch die Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik (vgl. 6. Anga ben gemäß § 24
Abs. 2 EigVO NRW) ersetzt.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von
27.174,02 € (Vorjahr: 27.607,46 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 entfallen Steuern vom Einkommen und vom Er-
trag in Höhe von 17.161,89 €.

5. Ergänzende Angaben

Da das Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt, entfal len die
An gaben zum Personalaufwand. Entsprechende Arbeiten werden bei Be darf von Gemeindebe-
diens teten erledigt.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers (noch nicht abgerechnet) schlüsselt sich wie folgt auf: 

 Abschlussprüferleistungen 6.040,00 € davon für Vorjahr: 40,00 €

 Steuerberatungsleistungen 1.256,70 € davon für Vorjahr: 156,70 €

 Sonstige Leistungen 1.800,00 € davon für Vorjahr: 0,00 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.
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Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebs ausschuss
erhalten keine Bezüge von Seiten des Wasserwerkes. Eventuelle Sitzungs gelder sind mit dem an
die Gemeinde Hövelhof zu entrichtenden Verwaltungskostenbei trag abgegolten.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

 Betriebsleiter: Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzen berg

Stellv. Betriebsleiter: Master of Sc. Frauke Bullmann

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde
Hövelhof wahrgenommen. Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich wie folgt zusam men:

Vorsitzender

 Michael Berens Bürgermeister

Ausschussmitglieder

 Uwe Borchardt Immobilienverwalter
 Günter Bröckling Unternehmer
 Dominik Brunnert Bankkaufmann, geprüfter Ver-

sicherungsfachmann (IHK) 
 Dr. Thorsten Christians Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
   mittelchemiker
 Simon Farr Kriminaloberkommissar
 Oliver Kaluza Software Entwickler
 Michael Kersting Koch / Selbständiger Gastronom
 Hermann-Josef Kias Arzt

André Klocksin Unternehmensberater LL.M, M. Sc. 
 Angelika Michelis Selbständig
 Udo Neisens Dipl. Bankbetriebswirt

Benjamin Sandbothe Selbständiger Vermögensberater
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6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anla gen haben
sich nicht ergeben. Durch die Erweiterungen des Leitungsnetzes wurde die Versorgungssicherheit
im Gemeindegebiet weiter verbessert. Die veraltete Hauptwasser leitung in der Staumühler Straße
wurde zwischen dem Engelbrechtsweg und dem Wald weg erneuert und vergrößert. So kann die
Wasserversorgung in Hövelhof sichergestellt und für den zukünftigen Trinkwasserbedarf ange-
passt werden. Im Schmiedeteich wurde die alte Gussleitung, wie im Wasserversorgungskonzept
vorgese hen, ausgetauscht. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Junkern Feld“ konnten in
2022 abgeschlossen werden, hierzu wurde auch ein Ringschluss bis zum „Im Schulkamp“ herge-
stellt.

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. 

Für das Jahr 2023 sind im Vermögensplan Investitionen von 731.500 € veranschlagt. Da von sind
570.000 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 136.500 € für die Er stellung von Hausanschlüs sen,
20.000 € für die An schaf fung von Was ser zäh lern und be wegli chen Wirtschaftsgütern so wie
5.000 € für Be triebs- und Ge schäfts aus stat tung vorgesehen. 

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar: 

2021 2022
m³ € ct/m³ m³ € ct/m³

Verbrauchsgebühren 788.004 740.723,76 94,00 786.358 739.176,52 94,00 
Grundgebühren 280.493,99 35,60 282.258,00 35,89 

788.004 1.021.217,75 129,60 786.358 1.021.434,52 129,89 
Standrohrgebühren 920 864,80 94,00 1.506 1.415,68 94,00 
Standrohrmieten 1.037,54 1.312,98 
Bauwasser 6.515,86 5.755,28 

Wassergebühren lfd. Jahr 788.924 1.029.635,95 130,51 787.864 1.029.918,46 130,72 
Wassergebühren Vorjahre -341,29 1.432,01 

788.924 1.029.294,66 130,47 787.864 1.031.350,47 130,90
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Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

Stand Entnahme Zugang Stand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022

€ € € €
I. Eigenkapital

Stammkapital 281.210,53 0,00 0,00 281.210,53 
Rücklagen 121.219,20 0,00 0,00 121.219,20 
Gewinnvortrag 98.575,52 0,00 181.892,13 280.467,65 
Jahresüberschuss 181.892,13 181.892,13 44.464,80 44.464,80 

682.897,38 181.892,13 226.356,93 727.362,18 

Stand Auflösung Zuführung Stand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022

€ € € €
II. Sonderposten für

Investitionszuschüsse 399.595,00 27.174,02 23.588,02 396.009,00 

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Gewinnvortrag des

Vor jah res auf neue Rech nung vorzutragen.

Hövelhof, den 3. Mai 2023

Schwarzenberg

 (Betriebsleiter)
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WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF
Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof
Lagebericht 2022

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Ge meinde oh-
ne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb). 

Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen. 

Das Wasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzen-
berg, im Ver hinde rungs fall von sei ner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bullmann, selbst-
än dig ge leitet, so weit nicht durch Ge mein deord nung, Ei gen betriebsver ord nung oder Be triebs satz-
ung et was anderes be stimmt ist. Die Aufga ben des Be triebs ausschusses werden vom Haupt- und
Fi nanz aus schuss der Gemein de wahrge nom men. 

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof werden keine eigenen Wasser förde rungsan la-
gen betrieben. Es erfolgt der ausschließliche Bezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH
(WWP) als Hauptwasserlieferant - die Abrechnung erfolgt seit 01.01.18 durch die Stadtwerke Pa-
derborn GmbH - und der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Grund la ge sind lang fris tige Was ser liefe-
rungs ver trä ge. Der Ver trag über Was ser liefe rung und was ser wirt schaftliche Zu sam menar beit wur-
de ur sprüng lich am 30.09.14/02.10.14 mit der West falen We ser Netz GmbH (WWN) ge schlossen,
trat mit Rück wir kung zum 01.01.14 in Kraft und hatte ei ne Lauf zeit bis zum 31.12.33. Im Jahr 2016
wur de dieser Vertrag von der WWN zum 31.12.17 aufge kün digt, da der zwi schen der WWN und
der WWP ge schlossene Ver trag über die Lie fe rung und Ver tei lung von Was ser für das Ver sor-
gungs ge biet Pa der born zum 31.12.17 been det wur de. Mit Ver ein barung vom 05.12./19.12.16 ist
die WWP unter modifizierten Bedingun gen in das Vertrags ver hält nis zwi schen dem Wasser werk
der Ge meinde Hö velhof und der WWN anstelle der WWN ein ge treten. Die mo difizierten Bedin-
gun gen füh ren ab dem Jahr 2018 da zu, dass sich der Was ser bezug vom Hauptlie fer anten auf-
grund der ver traglich fi xierten Preisanpas sungs klau sel jähr lich ver teu ern wird. Die Aufwendungen
für den Was ser be zug vom Haupt lie fer an ten betrugen im Jahr 2022 rd. 0,70 €/m³ Wasser (Vorjahr:
0,59 €/m³) und fallen bei ei ner um rd. 6.200 m³ höheren Bezugsmenge deutlich höher aus als im
vor an geg an ge nen Wirt schafts jahr. 

Das Wasserwerk beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Notwendige Arbeiten für Repa raturen und
Erweiterungen werden von Gemeindebediensteten bzw. im Rah men eines Dienstleistungsvertra-
ges durch die Westfalen Weser Netz GmbH durchgeführt. Die ent spre chen den Kos ten bzw. Leis-
tungen werden weiterberechnet. 
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2. Geschäftsverlauf und Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertrags lage hat sich im Ge schäftsjahr 2022 aufgrund des Jahres-
überschusses verbessert. Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Wassergebühren wurden ge-
gen über dem Vorjahr nicht angepasst. Seit dem Jah r 2021 beträgt die Verbrauchsgebühr
0,94 €/m³ und die Grund gebühr 6,00 €/Monat für den Normalzahler. 

Das Gesamtvermögen hat sich durch die im Geschäftsjahr 2022 getätigten Investitio nen von rd.
1,8 Mio. € zum 31.12.21 um rd. 700 T€ auf fast 2,5 Mio. € zum 31.12.22 erhöht. Für die Finanzie-
rung der Zu gän ge des An lagevermögens von rd. 578 T€ sowie zur Tilgung des vom Ab wasserwerk
der Gemeinde gewährten Darlehen in Höhe von 618 T€ wurde zum 30.09.2022 ein langfristiges
Kom munaldarle hen in Höhe von 1.181 T€ aufgenommen. Dieses Darlehen hat eine Lauf zeit bis
zum 30.06.2042. Es wird mit 3,2 % jährlich verzinst und vom 30.12.2022 an mit 3,0 % jährlich zu-
züg lich der durch die fortschreitende Minderung des Kapitals ersparter Zinsen getilgt. Die jährliche
Leistungsrate für dieses Darlehen beträgt ab 2023 somit 73 T€.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Erweiterung des Leitungsnetzes, zur
Herstellung von Hausanschlüssen sowie An schaf fungen von Messeinrichtungen (Wasserzähler).
Die Leitungsnetzerweiterungen im Jahr 2022 betrafen im Wesentlichen die Wasserversorgung in
den Be rei chen Staumühler Straße (rd. 322 T€), Schmiedeteich (rd. 73 T€) und Junkern Feld (rd.
84 T€). 

Auf nähere Einzelheiten und Besonderheiten wird in den nachfolgenden Darstel lungen zur Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage eingegangen. 

Vermögenslage

Die Vermögenslage wird weiterhin durch das Anlagevermögen geprägt. Dabei macht das Anlage-
ver mö gen rd. 81 % (Vorjahr: rd. 87 %) der Bi lanz summe aus. Das übrige Ver mö gen ent fällt auf li-
quide Mittel (rd. 12 %; Vorjahr: rd. 6 %), Vor räte (rd. 3 %, Vorjahr: rd. 4 %) und For de run gen und
sonstige Ver mö gens ge gen stän de (rd. 4 %, Vorjahr: rd. 3 %). 

Das Anlagevermögen ist zu rd. 50 % (Vorjahr: rd. 62 %) durch Eigenkapital (einschließlich 70 %
des Son der pos tens für In ves ti tionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr 2022
von rd. 578 T€ stan den Ab schrei bun gen von rd. 126 T€ gegenüber. 

Langfristige Verbindlichkeiten bestehen seit dem 30.09.2022 gegenüber Kreditinstituten. Durch die
Darlehensaufnahme ist das Anlagevermögen zum 31.12.2022 vollständig durch langfristige Mittel
gedeckt. 

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus der Darlehensaufnahme (1.181 T€) sowie aus
Abschreibungen (rd. 126 T€), ver an lag ten An schlussbeiträgen/-kostenerstattungen (Zuführung
zum Sonder po sten für In vesti tionszu schüs se von rd. 24 T€) und Jahresüberschuss (rd. 44 T€) im
Ge samt be trag von rd. 1.375 T€ reichten mehr als aus, um die lang fristi gen In ves ti tio nen und Mit-
telabf lüs se im Ge samtbe trag von rd. 623 T€ zu de cken. Die Überdeckung in Höhe von 752 T€
führte zu ei ner Ver besse rung der stichtagsbezogenen Bilanzliquidität im kurzfristigen Bereich.
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Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 29 % (Vorjahr: rd. 38 %). Unter Be rück sichti-
gung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die er weiterte Eigenka pital-
quote rd. 40 % und hat sich damit um 13 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr verringert. 

Die Liquiditätssituation stellt sich durch die Aufnahme des langfristigen Kommunaldarlehens in An-
be tracht der In vesti tio nen und der Rückzahlung des vom Ab was ser werk der Ge meinde gewähr ten
Darlehen im Ge schäfts jahr 2022 deutlich besser dar und hat sich durch den Jah resüber schuss ver-
bes sert.

Die  stichtagsbezogene  Bilanzliquidität  hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem  voran-
geg angenen Bilanzstichtag verbessert. Zum 31.12.2022 stehen dem Umlaufvermö gen in Hö he
von rd. 472 T€ (Vorjahr: rd. 228 T€) kurzfristige Verbind lichkeiten und Rückstel lun gen im Ge samt-
be trag von rd. 203 T€ (Vorjahr: rd. 710 T€) gegenüber. 

Zinsaufwen dungen für Konto korr ent schulden wur den vermieden. Verbindlichkeiten wurden stets
in nerhalb der Zahlungs fristen beg li chen.

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 45 T€
ab ge schlossen. Das im Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte Jahresergebnis in Höhe von rd. 2 T€
wur de da mit über troffen. Gegenüber dem Vor jahr fällt das Jah res er geb nis um rd. 137 T€ geringer
aus. 

Die Umsatzerlöse in Höhe von 1.059 T€ verminderten sich im Ver gleich zu 2021 marginal um rd.
4 T€. Die Er lö se aus Was ser ver kauf machen wie im Vorjahr, bei unveränderten Gebührentarifen
und ei nem kon stant gebliebenen Wasserabsatz, rd. 95 % der Gesamtleistung aus. Der Ma te rial-
auf wand fiel bei deut lich hö he ren Auf wen dun gen für den Was ser be zug (+89 T€) und we ni ger Un-
ter hal tungs auf wen dun gen (-3 T€) um rd. 86 T€ hö her aus als im Jahr zu vor. Die sons ti gen be-
triebli chen Auf wen dun gen er höh ten sich bei ge gen über dem Vorjahr gestie ge nen Ver wal tungs kos-
tenan teilen der Ge mein de (+27 T€) und leicht ver rin ger ten Per sonal kosten an teilen der Ge mein de-
mitar bei ter des Bau betriebs hofs um rd. 19 T€. 

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 787.900 m³ um rd. 1.000 m³ leicht geringer aus als im Vorjahr (rd.
788.900 m³) und führte wie im Vorjahr zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 1. Mio €. Im Jahr
2022 koste te der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürge rinnen und Bürger damit
rd. 1,31 €.

Die Wasserbezugsmenge erhöhte sich um rd. 15.800 m³ gegenüber dem Vorjahr obwohl der Was-
ser ab satz um rd. 1.000 m³ geringer ausfiel als im Vorjahr. Rechnerisch ergibt sich somit ein höhe-
rer Wasserverlust für das Jahr 2022. Für die ge samte Be zugs menge von rd. 832.800 m³ (Vorjahr:
rd. 817.000 m³) ent stan den Auf wen dungen von rd. 596 T€ (Vorjahr: rd. 506 T€), so dass der bezo-
gene m³ Wasser 71,5 Cent (Vorjahr: 62,0 Cent) kos tete. 
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Der Wasserbezug stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Wasserwerke Paderborn GmbH           725.750 m³ 505.317 €    0,6963 €/m³
Vorjahr 719.570 m³ 425.020 €    0,5907 €/m³

Stadt Schloß Holte-Stukenbrock     107.047 m³   90.491 € 0,8453 €/m³
  Vorjahr          97.385 m³   81.358 € 0,8354 €/m³

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Leitungsnetzspülungen und Bauwasserabrechnungen) be-
trägt rd. 44.900 m³, be läuft sich da mit auf rd. 5,4 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber
dem Vor jahr (rd. 3,4 %) um rd. 16.900 m³ erhöht. Die Was ser bezugskosten machen rd. 55 %
(Vorjahr: rd. 47 %) der Ge samt lei stung aus. 

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um die Aufwen dun gen für die Un-
terhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Unterhaltungsauf-
wendungen um rd. 3 T€ niedriger aus. Die Aufwendungen, die der West falen Weser Netz GmbH
auf grund des mit Wirkung zum 01.04.15 ge schlossenen Dienst leistungsvertrags für Bereitschafts-
dienste und die telefonische Störannahme sowie für Leistungen zur Beseitigung der gemeldeten
Störungen ver gütet wurden, beliefen sich auf rd. 26 T€ (Vorjahr: rd. 20 T€), wovon 13 T€ (Vorjahr:
12 T€) für die Bereitschaftsdienste und 13 T€ (Vorjahr: 8 T€) für die Beseitigung von Rohrbrüchen
aufge wendet wur den.

Die Abschreibungen mit rd. 126 T€ haben sich aufgrund der Anlagenzugänge um rd. 9 T€ gegen-
über dem Vorjahr erhöht. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde
(rd. 127 T€; Vorjahr: rd. 100 T€) und die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitar-
bei ter des Baubetriebshofs (rd. 52 T€; Vorjahr: rd. 53 T€). 

Bei den Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 9 T€ handelt es um die Darlehenzinsen für das zum
30.09.2022 aufge nommene Kommunaldarlehen.

Die Steuern von Einkommen und vom Ertrag betreffen Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer für
das Wirtschaftsjahr 2022. 

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung

mit ihren wesentlichen Chancen und Ri siken

Prognosebericht

Gemäß der Betriebssatzung besteht der Zweck des Wasserwerkes in der Wasserver sorgung der
Gemeinde Hövelhof. Möglichkeiten zur Ausweitung des Betriebszweckes werden zurzeit nicht ge-
se hen.

Gebührenerhöhungen sind aufgrund der zu erwartenden weiteren Wasserbezugskostensteigerun-
gen zum 01.01.2024 unumgänglich.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist geplant, die Bauge biete
„Portemeiers Kreuz“, „Wilhörster Teich“ und „Espeln“ zu erschließen. Weiterhin soll ein Ring-
schluss „Am Holtebach“ hergestellt werden, um eine bessere Auslastung, z.B. im Löschwasserfall,
herzu stellen. Ein weiterer Ringschluss ist am Hallenbad geplant, hier soll die Wasserleitung an der
„Sennestraße“ mit der Wasserleitung „Am Hallenbad“ verbun den werden. Im Küsterkamp und in
der Jägerstraße sollen alte Gussleitungen, wie im Wasserversorgungskonzept vorgesehen, ausge-
tauscht werden.
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Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Das Wasserwerk hat im Geschäftsjahr seinen gemäß Betriebssatzung festgelegten Zweck erfüllt.
Änderungen im Satzungszweck bzw. in der Geschäftspolitik sind nicht ge plant.

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu er kennen
und entsprechende Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten. Zu den Risiken zählen insbesondere
technische und wirtschaftliche Risiken.

Wirtschaftliche bzw. technische Risiken können sich aus unvorhergesehenen Wasser rohrbrüchen
oder Wasserverunreinigungen ergeben. Die Bodenbeschaffenheit im Ge meindegebiet sowie regel-
mäßige Kontrollen wichtiger Leitungsbestandteile lassen aber das Risiko als nicht hoch erschei-
nen. Ferner wird die Qualität des Nahrungsmittels „Wasser“ durch regelmäßige Wasseruntersu-
chungen gewährleistet. 

Forderungsausfälle sind eher die Ausnahme. Im Bereich der Forderungen aus Liefe run gen und
Leistungen wird evtl. bestehenden Ausfallrisiken durch Bildung von Wert berich tigungen ausrei-
chend Rechnung getragen. Der Forderungseinzug erfolgt im Ver zugsfall durch die Vollstreckungs-
stelle der Gemeinde.

Das Wasserwerk wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Hövelhof betrieben. Innerhalb die ses rechtli-
chen Rahmens ergeben sich zurzeit ebenfalls keine bestandsgefähr denden Ri siken.

Aufgrund der geographischen Begrenzung und der nicht eigenen Wasserförde rung erge ben sich
keine nennenswerten Chancen zur Geschäftsausweitung. Es wird mit relativ konstanten Wasser-
verkaufsmengen gerechnet.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, den 3. Mai 2023

 Schwarzenberg

 (Betriebsleiter)
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Ansatz Ansatz Ergebnis

2024 2023 2022

       Euro        Euro        Euro

Umsatzerlöse 2.519.100 2.513.100 1.893.500,40  

Entwässerungsgebühren - SW- 1.531.000 1.574.000 1.339.821,57  

Entwässerungsgebühren - RW - 716.000 654.000 232.714,95  

Klärschlammabfuhrgebühren 35.000 35.000 9.432,57  

Kleineinleiterabgabe 100 100 92,07  

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse 230.000 230.000 241.270,16  

Erträge aus Stromeinspeisungen 7.000 20.000 8.160,60  

Erträge aus Kostenerstattungen 0 0 62.008,48  

Sonstige Erträge 1.000 1.000 114,17  

Materialaufwand -1.067.000 -1.083.000 -948.022,34  

Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke -260.000 -260.000 -275.888,46

Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken -340.000 -330.000 -307.773,99

Unterhaltung Blockheizkraftwerk -15.000 -15.000 -14.768,96

Aufwendungen f. bezogene Leistungen -25.000 -25.000 -21.723,38

Stromkosten -85.000 -120.000 -52.504,14

Betriebskosten ZKA -180.000 -171.000 -151.457,25

Abfuhrkosten Klärschlamm -130.000 -130.000 -95.393,28

Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen -32.000 -32.000 -29.836,63

Bestandsveränderung 0 0 1.323,75

Personalaufwand -244.200 -225.400 -223.478,61  

Löhne und Gehälter -191.000 -176.000 -174.411,71  

soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä. -53.200 -49.400 -49.066,90  

Abschreibungen auf Sachanlagen -700.000 -700.000 -619.099,36  

Sonstige betriebliche Aufwendungen -370.300 -370.000 -363.199,11  

Grundbesitzabgaben/Versicherungen -26.000 -26.000 -18.626,78  

Fahrzeugkosten -3.000 -3.000 -2.425,76  

Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof -2.000 -2.000 -662,00  

Schutzkleidung -2.500 -2.500 -653,92  

Abwasserabg./Niederschlagsp./

Kleineinleiterabg.

Fernmeldegebühren -4.800 -4.500 -4.611,57  

Dienstreisen/Geschäftsausgaben -3.000 -3.000 -390,72  

Prüfungs- und Beratungskosten -15.000 -15.000 -23.149,75  

ADV-Kosten -20.000 -20.000 -18.101,94  

Verwaltungskostenbeiträge -224.000 -224.000 -216.201,00  

Sonstiges -10.000 -10.000 -18.342,37  

Zinsen u.ä. Erträge 0 21.106 22.305,44  

Zinsen u.ä. Aufwendungen -80.000 -75.000 -792,59  

Sonstige Steuern -1.000 -1.000 -850,42  

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 57.600 80.806 -239.522,42  

======== ======== =========

Erfolgsplan  2024

-60.000 -60.033,30  -60.000
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Ansatz Ansatz Ergebnis

2024 2023 2022

Euro Euro Euro

Finanzbedarf

Investitionen

Grundstücke inkl. Bauten 0 0 0,00

Schmutzwasserkanal 998.700 1.092.500 50.040,06

Regenwasserkanal 1.005.700 1.336.500 106.266,33

Maschinen, maschinelle Anlagen 0 70.000 0,00

Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausst./ Software 47.450 62.500 34.514,91

Anschaffung Fahrzeug 0 0 0,00

RKB (Regenklärbecken) 849.200 330.000 302.868,43

Diverse SW-Hausanschlüsse 30.000 30.000 24.861,38

Diverse RW-Hausanschlüsse 30.000 30.000 24.696,56

Finanzierungsanteil KSV OWL 18.500 85.329 0,00

Tilgung von Krediten 60.000 50.000 0,00

Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 0 398.960,20

3.039.550 3.086.829 942.207,87

Finanzdeckung

Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung) 57.600 806 -239.522,42

+Abschreibungen 700.000 700.000 619.099,36

- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse -230.000 -230.000 -241.270,16

Innenfinanzierung 527.600 470.806 138.306,78

Kreditaufnahme 2.000.000 2.000.000 0,00

Kreditrückzahlung Wasserwerk 0 0 618.252,80

Kreditrückzahlung Gemeinde 0 48.894 47.694,56

Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge) 462.743 528.132 137.953,73

Verminderung des Nettogeldvermögens 49.207 38.997 0,00

Außenfinanzierung 2.511.950 2.616.023 803.901,09

3.039.550 3.086.829 942.207,87

Vermögensplan 2024
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, 2023 2024 2025 2026 2027

TEuro TEuro TEuro TEuro TEuro

Finanzbedarf

Investitionen 3037 2980 2163 2.649 958

Darlehnstilgungen 50 60 105 150 165

Erhöhung des Nettogeldvermögens 0 0 0 0 0

3.087 3.040 2.268 2.799 1.123

Finanzdeckung

Jahresgewinn/-verlust 1 58 30 0 -30

Abschreibungen 700 700 730 760 780

./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch. -230 -230 -235 -240 -245

Innenfinanzierung 471 528 525 520 505

Kreditaufnahme (Umschuldung) 2000 2000 1700 2.000 500

Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk 49 0 0 0 0

SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge 528 463 30 250 30

Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0

Verminderung des Nettogeldvermögens 39 49 13 29 88

Außenfinanzierung 2.616 2.512 1.743 2.279 618

3.087 3.040 2.268 2.799 1.123

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 - 2027
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Planansatz

Gesamt- in früheren

Bezeichnung der Maßnahmen kosten Wirtschafts- 2023 2024 2025 2026 2027

jahren

1 Anschaffung von Geräten, BGA, Software 200 63 47 30 30 30

2 Anschaffung Maschinen, maschinelle Anlagen 150 70 0 0 80 0

3 RKB (Regenklärbecken) 3.049 330 849 725 345 800

4 SW-Kanal BG "Auf dem Holze" 123 0 0 123 0 0

5 RW-Kanal BG "Auf dem Holze" 107 0 0 107 0 0

6 SW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" 682 682 0 0 0 0

7 RW-Kanal BG "Portemeiers Kreuz" 715 715 0 0 0 0

8 SW-Kanal, "Küsterkamp" (nochmals veranschlagt) 319 154 319 0 0 0

9 RW-Kanal, "Küsterkamp" (nochmals veranschlagt) 429 236 429 0 0 0

10 SW-Kanal BG "Espeln" (nochmals veranschlagt) 77 77 77 0 0 0

11 RW-Kanal BG "Espeln" (nochmals veranschlagt) 66 66 68 0 0 0

12 RW-Kanal, "Bentlakestraße" 440 0 0 0 440 0

13 Erneuerung Durchlass/Einleitung "Bentlakestraße" 75 0 0 0 75 0

14 SW-Kanal "Wilhörster Teich" (nochmals veranschlagt) 105 105 105 0 0 0

15 Erneuerung RW-Kanal "Staumühler Str." 990 0 0 0 990 0

16 Erneuerung SW-Kanal "Von-Galen-Straße" 398 0 398 0 0 0

17 Erneuerung RW-Kanal "Von-Galen-Straße" 404 0 404 0 0 0

18 Erneuerung RW-Kanal "Von-der-Recke-Straße" 319 319 0 0 0 0

19 SW-Kanal "Am Hallenbad" 75 75 0 0 0 0

20 SW-Kanal "Bahnhofstraße" 575 0 100 475 0 0

21 RW-Kanal "Bahnhofstraße" 700 0 105 595 0 0

22 SW-Kanal weiteres BG 250 0 0 0 250 0

23 RW-Kanal weiteres BG 250 0 0 0 250 0

24 SW-Kanal "BG Junkern Feld, 2. BA" 23 0 0 0 23 0

25 RW-Kanal "BG Junkern Feld, 2. BA" 23 0 0 0 23 0

26 Diverse SW-Hausanschlüsse 150 30 30 30 30 30

27 Diverse RW-Hausanschlüsse 150 30 30 30 30 30

28 Finanzierungsanteil KSV OWL 303 85 19 48 83 68

Gesamtsumme 11.787 3.037 2.980 2.163 2.649 958

Investitionsprogramm 2023 - 2027  (in TEuro)

Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren
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10

9c

9b 1,00 1,00 1,00

9a
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7 2,00 2,00 2,00
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3,00 3,00 3,00

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte

Entgelt-

gruppe

Zahl der 

Stellen 2024

Zahl der 

Stellen 2023

Zahl der 

tatsächlich 

besetzten 

Stellen am 

30.06.2023

Erläuterungen

Abwasserwerk
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- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 807.478,52
(€ 856.372,89)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 73.321,86
(€ 319.919,43)

- davon aus Steuern € 1.902,38 (€ 1.934,68)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 37.003,60

(€ 36.872,90)
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Anlage 2

Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

2022 2021
€ € €

1. Umsatzerlöse 1.893.500,40 1.874.916,33

2. Sonstige betriebliche Erträge 114,17 2.762,61

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene
Waren -170.363,73 -192.654,50

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -777.658,61 -863.319,14

-948.022,34 -1.055.973,64

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -174.411,71 -167.856,29
b) Soziale Abgaben und Aufwen-

dungen für Altersversorgung und
für Unterstützung -49.066,90 -47.717,15

-223.478,61 -215.573,44
- davon für Altersversorgung € -13.488,01

(€ -13.151,60)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens
und Sachanlagen -619.099,36 -614.299,94

6. Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen -363.199,11 -324.162,68

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge 22.305,44 23.475,83

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -792,59 -1.443,00

9. Ergebnis nach Steuern -238.672,00 -310.297,93

10. Sonstige Steuern -850,42 -850,42

11. Jahresfehlbetrag -239.522,42 -311.148,35
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ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

der Sennegemeinde Hövelhof
Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewen deten Gliede-
rungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für große Kapi talgesellschaften gel-
tenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beach tung der Eigenbetriebsverordnung
(EigVO NRW) und der Betriebssatzung aufgestellt. 

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Ver lustrech nung wird
nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) geglie dert. Das Gliederungs-
schema der Bilanz wurde um die Posten Forderungen an die Ge meinde sowie Forderungen an das
Wasserwerk ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Her stellungs-
kosten abzüglich planmäßiger Abschreibung ausgewiesen. Die Abschreibung er folgt über die vor-
aussichtliche Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschrei bungsmethode. Im Jahr der
Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt die Abschreibung pro-rata-temporis (zeitanteilig). Aus Verein-
fachungsgründen werden Teile des Kanalnetzes und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit
der Hälfte des Jahres betrages abgeschrie ben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder, soweit erfor derlich, mit
dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Ermitt lung der Anschaf-
fungskosten erfolgt auf der Grundlage des letzten Einkaufspreises.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bi lanziert. 

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert. 

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag für Aufwand
nach dem Stichtag.
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Das Stammkapital wird mit dem nach § 10 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewie sen. 

Die bilanzielle Behandlung der vereinnahmten Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und -kosten
sowie Landeszuweisungen) erfolgt nach der Bruttomethode. Die technischen Anlagen und Maschi-
nen wer den un ge min dert mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Ertragszu-
schüsse werden in den Pas siv posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und
jähr lich antei lig er folgs wirk sam auf gelöst.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind
mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Be urteilung notwendig
ist. 

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bi lanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens er gibt sich
aus dem nachfol gen den Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022:

377



378



Anlage 3
 Blatt 4

Forderungen an die Gemeinde von 871.779,89 € (Vorjahr: 928.743,75 €) werden mit Ver bind lich-
keiten ge gen über der Gemeinde von 18.921,14 € (Vorjahr: 344,21 €) saldiert ausgewiesen. 

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten Landeszuweisungen, die als Kapitalzu schüsse der
öf fentlichen Hand der Eigenkapitalbildung dienen. 

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält auch die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F.
als Empfangene Ertragszuschüsse zu passivierenden An schlussbeiträge. Die se werden mit 3 %
vom Ursprungsbetrag aufgelöst. An schlussbeiträge, die ab 2005 ver einnahmt worden sind, werden
mit jährlich 2 % bzw. 2,5 % (entsprechend der Abschrei bung der Entsorgungsanlagen) aufgelöst.
Im Jahr 2022 wurde dem Sonderposten für Investitionszuschüsse eine Landeszuwendung für den
Bau ei nes Regenklärbeckens zugeführt. Dieser Zuschuss wird entsprechend der Abschreibung des
bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Verbrauch/
Stand Auflösung Zuführung Stand

01.01.2022 2022 2022 31.12.2022
€ € € €

Rechts- und Beratungskosten 10.000,00 10.000,00 10.500,00 10.500,00 
Resturlaub 2.919,96 2.919,96 2.252,49 2.252,49 
Abwasserabgabe 57.300,00 57.300,00 60.000,00 60.000,00 

für Anlagenzugänge
Ausstehende Abrechnungen

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 
Unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00 91.100,00 91.100,00 

80.219,96 70.219,96 163.852,49 173.852,49 

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesi chert sind. 

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Seit 1. September 1996 besteht zwischen der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunal-
versicherer und dem Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof eine Treuhand vereinbarung über die
Beteiligung an einem freiwilligen Klärschlammfonds.

Der Fonds hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlammabgeber Entschädigungen für Schäden
von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu lei sten. Der Klär-
schlammfonds stellt ein unselbständiges Treuhandvermögen dar.

Durch die Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung vom 20.09.98 werden Klär schlammer-
zeuger verpflichtet, ab 01.01.99 Beiträge in einen gesetzlichen Fonds einzuzahlen. Aufgrund die-
ser gesetzlichen Regelung wurden keine weiteren Beträge in den freiwilligen Fonds eingezahlt; der
Fonds bleibt aber für die Regulierung von eventuellen Schäden, die vor dem 01.01.99 verursacht
worden sind, aufrechterhalten.

Das finanzielle Risiko für Schäden, die vor dem 01.01.99 verursacht wurden, in Anspruch genom-
men zu werden, entspricht aller Wahrscheinlichkeit nach der Höhe des anteiligen Fondsvermö-
gens.

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Be deutung sind,
be stehen nicht.
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4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten
Märkten wird durch die Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik (vgl. 6. Anga ben gemäß § 24
Abs. 2 EigVO NRW) ersetzt.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von
241.270,16 € (Vorjahr: 240.410,68 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Mangels persönlicher Steuerpflicht fallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an.

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2022 wurden unverändert zum Vorjahr drei Arbeitneh mer be schäf-
tigt. Die An zahl der tatsächlich besetzten Stellen entspricht der verabschiedeten Stel len über sicht
zum Wirt schaft splan. Der Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Ab ga ben und Auf-
wen dungen für Altersversorgung und Unterstützung) ergibt sich aus der Gewinn- und Ver lust rech-
nung.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers (noch nicht abgerechnet) schlüsselt sich wie folgt auf: 

Abschlussprüferleistungen 7.618,07 € davon für Vorjahr: 55,04 €

 Sonstige Leistungen 1.332,10 €  davon für Vorjahr: 71,60 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebs ausschuss
erhalten keine Bezüge von Seiten des Abwasserwerkes. Eventuelle Sitzungs gelder sind mit dem
an die Gemeinde Hövelhof zu entrichtenden Verwaltungskostenbei trag abgegolten.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

 Betriebsleiter: Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzen berg

Stellv. Betriebsleiter: Master of Sc. Frauke Bullmann
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Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Sennege-
meinde Hövelhof wahrgenommen. Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich wie folgt zusam-
men:

Vorsitzender

 Michael Berens Bürgermeister

Ausschussmitglieder

 Uwe Borchardt Immobilienverwalter
 Günter Bröckling Unternehmer
 Dominik Brunnert Bankkaufmann, geprüfter Ver-

sicherungsfachmann (IHK) 
 Dr. Thorsten Christians Apotheker, staatlich geprüfter Lebens-
   mittelchemiker
 Simon Farr Kriminaloberkommissar
 Oliver Kaluza Software Entwickler
 Michael Kersting Koch / Selbständiger Gastronom
 Hermann-Josef Kias Arzt

André Klocksin Unternehmensberater LL.M, M. Sc.
 Angelika Michelis Selbständig
 Udo Neisens Dipl. Bankbetriebswirt

Benjamin Sandbothe Selbständiger Vermögensberater

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2022 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücks gleichen Rechte keine Verän-
de rungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasser beseit igungskonzep-
tes vorhanden. Durch die An la genzu gänge (vgl. An lagenspiegel) wur de das Kanal netz erweitert.
Im Berichtsjahr konnten die Arbeiten für die Erschließung des Baugebietes „Junkern Feld“ abge-
schlos sen werden. Die Arbeiten zur Herstellung des Regenklärbeckens Industriestraße West und
des Re genrückhaltebeckens Industrie straße/Junkernallee konnten ebenfalls in 2022 ab geschlos-
sen wer den. Wei ter hin wur de ein RW-Kanal im Schmiedeteich erneuert. Ansonsten ha ben sich
keine we sentli chen Än de run gen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wich-
tigsten Anla gen ergeben.

Zum Bilanzstichtag befindet sich ein Regenklärbecken (16.530,80 €) im Bau, das voraussichtlich
in 2023 fertiggestellt wird. 

Für 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 2.951.500 € eingeplant. Davon sind
1.092.500 € für die Schmutzwasserkanäle und 1.336.500 € für die Regenwasserkanäle, 330.000 €
für ein Re genklärbecken und 60.000 € für di verse SW-/RW-Hausanschlüsse so wie 132.500 € für
übri ge In ves ti tio nen vor ge se hen.
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Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar: 

2021 2022
Schmutzwassergebühren m³ € ct/m³ m³ € ct/m³

Lt. Abgabenstatistik 737.436 1.364.256,60 185,00 723.899 1.339.213,15 185,00
Sonstige Abrechnungen 311 575,35 185,00 459 849,15 185,00

737.747 1.364.831,95 185,00 724.358 1.340.062,30 185,00

2021 2022
Regenwassergebühren m² € ct/m² m² € ct/m²

Lt. Abgabenstatistik 1.436.249 215.437,35 15,00 1.515.045 227.256,75 15,00
Sonstige Abrechnungen 0 -467,60 0,00 0 -892,75 0,00

1.436.249 214.969,75 14,97 1.515.045 226.364,00 14,94

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

Stand Entnahme Zugang Stand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022

€ € € €
I. Eigenkapital

Stammkapital 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 
Rücklagen 7.696.201,65 0,00 0,00 7.696.201,65 
Gewinnvortrag 896.913,50 169.327,00 -311.148,35 416.438,15 
Jahresfehlbetrag (-) -311.148,35 -311.148,35 -239.522,42 -239.522,42 

8.286.966,80 -141.821,35 -550.670,77 7.878.117,38 

Stand Auflösung Zuführung Stand
01.01.2022 2022 2022 31.12.2022

€ € € €
II. Sonderposten für

Investitionszuschüsse 4.042.902,74 241.270,16 214.668,01 4.016.300,59 
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7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahres fehl be trag mit dem Ge winn vor trag des Vorjahres zu
ver rechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hövelhof, 3. Mai 2023

Schwarzenberg

 (Betriebsleiter)
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ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

der Sennegemeinde Hövelhof
Lagebericht 2022

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof besteht seit dem 01.01.93 und ist eine Ein richtung oh-
ne eigene Rechtspersönlichkeit, die entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung) geführt wird und als Sondervermögen der Gemeinde zu be-
han deln ist.

Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen.

Das Abwasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarz en-
berg, im Ver hinde rungs fall von sei ner Stellvertreterin, Frau Master of Sc. Frauke Bull mann, selbst-
än dig ge leitet, so weit nicht durch Ge mein deord nung, Ei gen betriebsver ord nung oder Be triebs satz-
ung et was anderes be stimmt ist. Die Aufga ben des Be triebs ausschusses werden vom Haupt- und
Fi nanz aus schuss der Gemein de wahrge nom men.

Der Gegenstand des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungs pflicht der Ge-
meinde und aller den Betriebszweck fördernder Geschäfte.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 240 T€ abgeschlossen.
Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 256 T€ aus. Damit fällt das
Jah res er geb nis um rd. 16 T€ besser aus als geplant und auch im Ver gleich zum Vor jahr wur de ein
um rd. 72 T€ bes se res Jah res er geb nis erzielt. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich im Wirtschaftsjahr 2022 aufgrund des Jah-
resfehlbetrags weiter verschlechtert. Wesentliche Ursachen für den Jahresfehlbetrag sind die nach
den Gebührensatzungen festgelegten Abwassergebühren und die anfallenden Unterhaltungsauf-
wendungen für die Abwasserentsorgungsanlagen. Die Schmutz was ser ge bühr von 1,85 € je m³
Schmutz was ser und ins be son de re die Nie der schlags was sergebühr von 0,15 € für je den m² be bau-
ter/befestigter Flä che, die seit dem 01.01.15 in unver än derter Höhe erho ben wur den, waren auf-
grund der stetig stei gen den Kos ten so wie der erfor derli chen Investitions- und Unter hal tungsbau-
maßnahmen nicht mehr ausrei chend, so dass weder ei ne Ei genkapitalver zinsung noch ein ausge-
gli chenes Jahreser gebnis erzielt werden konnte. Nach der im Jahr 2019 vorgenommenen Auf sto-
ckung des Per so nals im tech ni schen Be reich kön nen und werden Ka nals anie rungs maß nah men in
deut lich hö he rem Um fang um ge setzt als in den Jahren vor 2019, so dass mit den mehr um ge setz-
ten Un ter hal tungs maß nahmen ein An stieg des Ma te ri al auf wands ver bunden ist. Die Umsatzerlöse
sind hingegen auf grund der un ver än der ten Ge bührentarife weitestgehend konstant geblieben und
können die Aufwandsstei ge rungen, die sich in den Erfolgsrechnungen seit 2019 widerspiegeln,
nicht mehr decken.
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Das Schmutzwasseraufkommen im Wirtschaftsjahr 2022 hat sich erneut gegenüber dem Vorjahr
leicht verringert, so dass bei un ver än der ten Gebührentarifen geringere Ent wäs se rungs ge büh ren zu
ver zeich nen wa ren. Den Er lö sen stehen die weiterhin durch die Unterhaltungsmaßnahmen begrün-
de ten Ma te rial auf wen dun gen ge gen über, ins be sonde re be dingt durch Ka nals anierungen für die
Un ter hal tung der techni schen An la gen. Die Er wei terung und Unter haltung der technischen Anlagen
er fordert den Per sonal einsatz der Ge meinde.

Im Bereich des Anlagevermögens erfolgten Investitionen zur Herstellung des Regenklärbeckens
In dustriestraße West, zur Er wei te rung des Kanalnetzes und zur Her stellung von Hausanschlüssen
so wie zur An schaf fung von Be triebs- und Ge schäfts aus stat tung (Messgeräte u. a.). Die Kanalnetz-
er weite run gen im Jahr 2022 be trafen im We sentli chen die Schmutzwasserentwässerung im Be-
reich Jun kern Feld und die Re gen wasse rent wäs se rung im Be reich Schmiedeteich. We sentli che
bereits für 2021 ge plante In vesti tionsvorha ben mus sten teil weise nach 2023 (insbesondere Bauge-
biet Por temeiers Kreuz) verlegt wer den. Ur säch lich hierfür wa ren teil weise auf wen di gere Planver-
fah ren und an dere or gani sa tori sche Grün de.

Der Rat der Sennegemeinde Hövelhof hat in seiner Sitzung am 08.12.22 neu ge fass te Gebüh ren-
satzungen zur Entwässerungssatzung und zur Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksent wässe-
rungsanlagen be schlos sen. Die se Satzungen wur de am 16.12.22 im Amtsblatt für die Sen ne ge-
mein de Hö velhof ver öffent licht und traten am 01.01.23 in Kraft. Die Schmutzwassergebühren wur-
den von 1,85 € auf 2,09 € je m³ Ab was ser und die jähr li che Ge bühr für die Ober fläche nentwässe-
rung (Regenwassergebühren) wurde von 0,15 € auf 0,47 € je m² be fes tigter Flä chen angehoben,
so dass sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ab dem kommenden Wirtschaftsjahr ver-
bes sern werden.

Auf nähere Einzelheiten und Besonderheiten wird in den nachfolgenden Darstellungen zur Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage eingegangen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 89 % (Vorjahr: rd. 85 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Ver-
mö gen ent fällt insbeson dere auf liqui de Mit tel (rd. 3 %; Vorjahr: rd. 2 %) und auf Dar lehns for de run-
gen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 7 %; Vor jahr: rd. 12 %). 

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investi-
tionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 565 T€ stan den Abschrei bun-
gen von rd. 619 T€ gegenüber.

Es bestehen keine langfristigen Verbindlichkeiten. Die ausgewiesenen Rückstel lungen und kurz-
fris tigen Ver bind lich kei ten wer den voll stän dig durch das Um lauf ver mö gen ge deckt. 

Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel aus Abschreibungen (rd. 619 T€), Tilgungen ge-
währ ter Darlehen (rd. 48 T€) und ver an lagten Anschlussbeiträge/-kostenerstattungen sowie erhal-
te nen Lan deszuschüssen (Zuführung zum Son der po sten für In vesti tionszu schüsse von rd. 215 T€)
reich ten im Ge samt be trag von rd. 882 T€ nicht vollständig aus, um die lang fris ti gen Investi tionen
und Mit tel abflüs se im Ge samtbetrag von rd. 1,2 Mio. € zu de cken.
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Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt wie im Vorjahr rd. 65 %. Un ter Be rück sich ti-
gung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Ei genkapi tal quote rd.
98 % (Vorjahr: 97 %). 

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2022 bedingt durch den Jahresfehlbetrag ver-
schlech tert.

Zum 31.12.2022 stehen den Rückstellungen und Ver bind lich kei ten im Ge samt be trag von rd.
284 T€ (Vorjahr: rd. 437 T€) Guthaben bei Kreditinstituten von rd. 344 T€ (Vorjahr: rd. 308 T€) ge-
genüber, so dass die stichtagsbezogene Bilanzliquidität eine Über deckung 1. Grades in Höhe von
rd. 59 T€ aufweist. Unter Berücksichtigung des übrigen Umlaufvermögens (Vorräte, Forderungen
und sonsti ge Vermögensgegenstände) und Rechnungsabgrenzungspostens im Gesamtbetrag von
rd. 185 T€ (Vorjahr: rd. 708 T€) hat sich die Liquidität 2. Grades zum Bilanzstichtag um rd. 334 T€
verringert.

Zinsaufwendungen für Kon to korrent schul den wur den vermieden. Kontoführungsgebühren sind als
Aufwendungen abgebildet. Verbindlichkeiten wurden stets in nerhalb der Zahlungsfristen beg lichen.

Ertragslage

Das Abwasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 240 T€ ab ge-
schlossen. Im Wirtschaftsplan 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 256 T€ eingeplant. Das
Jah reser gebnis fällt damit um rd. 16 T€ besser aus als eingeplant. Das Wirtschaftsjahr 2022 war
wie in den drei vorangegangenen Jahren we sentlich beeinflusst von Un ter hal tungs auf wen dun gen,
u. a. be dingt durch die Sa nierun gen des Ka nal net zes. Das für die Un ter hal tung des Ka nal net zes
ein ge plante Budget betrug 580 T€. Die tat säch li chen Un ter hal tungs auf wen dungen für das Ka nal-
netz be trugen rd. 585 T€, wo durch der Plan an satz um rd. 5 T€ geringfügig überschritten wurde.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Jahresfehlbetrag um rd. 72 T€ geringer aus, was insbesondere
auf den ge gen über dem Vorjahr um rd. 108 T€ geringeren Materialaufwand zurückzuführen ist.

Die Umsatzerlöse blieben mit rd. 1,9 Mio. € relativ konstant, erhöhten sich sogar geringfügig um
19 T€, da im Ver gleich zum Vorjahr mehr Kostenerstattungen für Unterhaltungsaufwendungen
(+46 T€) ab ge rechnet wurden. Die Was ser ab ga be im Jahr 2022 verringerte sich leicht ge gen über
dem Vor jahr. Das Schmutz wasser auf kommen fiel ebenfalls geringer aus als im Vorjahr, so dass
gerin gere Entwässerungsgebühren für Schmutzwasser zu verzeichnen waren. Der Ma te rialauf-
wand fiel, ins be son dere auf grund der Un ter hal tungs auf wen dun gen (-50 T€), um rd. 108 T€ gerin-
ger aus als im Vor jahr. Die sonsti gen be triebli chen Auf wen dungen fie len um rd. 39 T€ höher aus
als im Vor jahr, da neben hö heren Ver wal tungs kostenan teilen der Gemeinde Aufwendungen für Be-
ratungsko sten zur Neukal ku lation der Abwassergebühren anfielen, die in Hö he von rd. 60 T€ zu
ver zeich nen wa ren.

Grundsätzlich verlief das Wirtschaftsjahr 2022 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben
an gesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, fiel das Jahresergebnis wie erwartet und besser
als im Vor jahr aus. Die Abweichungen zum Wirt schaft splan 2022 bei den ein zel nen Er folgs grö ßen
ha ben sich im üblichen Rah men be wegt. 
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Die Entwässerungsgebühren haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 9 T€ vermindert. Die
Schmutzwassergebühren betrugen, bei dem seit 01.01.2015 gülti gen Tarif von 1,85 €/m³ und ei-
nem Schmutzwasseraufkommen von rd. 724.400 m³ (Vorjahr: rd. 737.000 m³), rd. 1,340 Mio. €.
Damit wur den gegenüber dem Vorjahr rd. 25 T€ weniger für Schmutzwasser abge rech net. Die Re-
genwas sergebühren fielen mit rd. 226 T€ um rd. 11 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Regenwas-
ser ta rif liegt un ver än dert bei 0,15 €/m² be fes tigter Flä che. Durch Abrechnungskorrekturen für Vor-
jahre er gaben sich um rd. 4 T€ höhere pe rio den fremde Erlöse als im Jahr zuvor. Die Er trä ge aus
der Auf lö sung des Sonderpostens für In ves ti tions zu schüs se lagen mit rd. 241 T€ um rd. 1 T€ über
denen des Vor jahrs.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd.
142 T€ (Vorjahr: rd. 143 T€) und für das Kanalnetz, die Pumpwerke und Sonderbauwerke von rd.
585 T€ (Vorjahr: rd. 633 T€). Die Stromkosten betrugen rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 67 T€), die durch
den Betrieb des Blockheizkraftwerks geringer ausfielen als im Vorjahr. Dazu ergaben sich Auf wen-
dun gen für die Klär schlam ment sor gung von rd. 115 T€ (Vorjahr: rd. 115 T€) und für die Entsor-
gung von Grund stücks entwäs se rungs anlagen von rd. 30 T€ (Vorjahr: rd. 30 T€). Die übrigen bezo-
genen Leis tungen belie fen sich auf rd. 68 T€ (Vorjahr: rd. 68 T€) und beinhalten u. a. Aufwendun-
gen für die Un terhal tung des Block heiz kraft wer kes in Hö he von rd. 40 T€ (Vorjahr: rd. 40 T€) und
Aufwen dun gen für Abwas ser unter su chungen in Hö he von rd. 9 T€ (Vorjahr: rd. 9 T€).

Die im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüVKan) durchgeführten Kanalinspek-
tionen führten zu Sanierungen des Regenwasserkanalnetzes und des Schmutzwasserkanalnet zes,
diese lagen in diesem Jahr auch aufgrund von Rohrleitungs schäden fast auf dem Niveau der Vor-
jahre.

Die Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung betreffen die ausschließlich thermi sche Ver-
wer tung des Klärschlamms.

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vor jahr um rd.
8 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 619 T€ erhöhten sich durch die Investitionen um rd. 5 T€. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Verwaltungskostenanteile der Gemeinde
(rd. 216 T€; Vorjahr: rd. 191 T€), die Abwasserabgaben (rd. 60 T€; Vor jahr: rd. 57 T€), Ver si che-
run gen und Beiträge (rd. 19 T€; Vorjahr: rd. 26 T€), EDV-Ko sten (rd. 18 T€; Vorjahr: rd. 17 T€) so-
wie Ab schluss- und Prüfungskosten (rd. 11 T€; Vorjahr: rd. 12 T€). Zudem entstanden Beratungs-
kosten für das Erstellen der Gebührenkalkulationen (rd. 13 T€). Die Ver wal tungs kos ten an teile der
Ge mein de wer den ein satz be dingt, ins be son de re auf grund der Tätig kei ten des Bau am tes, abge-
rechnet und fallen einsatz- und sachkostenbedingt um rd. 25 T€ höher aus als im Vor jahr. 

Die Zinserträge resultieren aus Darlehnsforderungen an die Gemeinde und haben sich aufgrund
der planmäßigen Tilgung leicht verringert. 
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3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung
mit ihren wesentlichen Chancen und Ri siken

Prognosebericht

Gemäß der Betriebssatzung besteht der Zweck des Abwasserwerkes in der Abwasserbe seitigung
der Gemeinde Hövelhof. Das Abwasserwerk wird zukünftig weiter zur Erfüllung des Betriebs-
zwecks ohne Gewinnerzielungsabsicht fortgeführt. Möglichkeiten zur Auswei tung des Betriebs-
zweckes wer den zurzeit nicht gesehen.

Nach den Ergebnissen der Kanaluntersuchungen im Rahmen der SüVKan fielen in den Jahren vor
2019 deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Ka nalnetzes an, als
ein ge plant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass in den Wirtschaftsjahren vor 2019 Jahres-
über schüsse er zielt wur den und der Gewinnvortrag in der Bilanz zum 31.12.2019 fast 1,4 Mio. €
be trug. Wie bereits in den beiden vorangegangenen Jahren fielen im Wirt schafts jahr 2022 auf-
grund der fest ge stell ten Kanalnetzschäden deutlich hö here Un ter hal tungs auf wen dun gen an als in
den Jah ren vor 2019, so dass im vierten Jahr in Folge ein Jahresfehlbetrag und damit kei ne Ei-
gen ka pi tal ver zin sung er wirt schaftet wur de.

Die vorgenommene Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 wird dazu führen, dass sich die Vermö-
gens-,Finanz- und Ertragslage ab dem kommenden Wirtschaftsjahr 2023 wieder verbessern wer-
den. Durch die Änderungen der Gebührensatzungen werden künftig die Schmutzwassergebüh ren
um rd. 200 T€ und die Regenwassergebühren um rd. 440 T€ höher ausfallen als im Wirtschafts-
jahr 2022.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes, der Pumpwerke und Sonderbauwerke
sind im Wirt schaft splan 2023 Aufwendungen von insgesamt 590 T€ eingeplant. Die Betriebs- und
Unter hal tungs ko sten der Zentralkläranlage wurden für das Jahr 2022 mit 171 T€ veran schlagt. Bei
in et wa auf Basis der Vorjahre kalkulierten Umsatzerlösen wird mit ei nem Verlust von rd. 256 T€
ge rech net. 

Zusätzliche Voraussetzung für ein davon abweichendes, deutlich po siti veres Jah res er gebnis ist,
dass Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die, die regel mäßig im Rah men der SüVK an für die
Unterhaltung des Kanalnetzes durchgeführt werden, auch im kommen den Jahr in ge rin ge rem Um-
fang als eingeplant anfallen.

Im Wirtschaftsplan 2023 stehen Investitionen in die Baugebiete „Portemeiers Kreuz“, „Wilhörster
Teich“ und „Espeln“ an. In der Straße „Am Hallenbad“ soll der Schmutzwas serkanal vergrößert
und erweitert werden, ebenso wird der Regenwasserkanal erweitert. Weiterhin soll ein Regenwas-
serk anal in der Von-der-Recke-Straße erneuert werden. Im Zuge der Straßenbauarbeiten im Küs-
ter kamp sind auch Erneuerungen des Regen- und Schmutzwasserkanals notwendig. Etwa 330 T€
sind für den Bau eines Regenklär beckens an der Industriestraße eingeplant.
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Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Das Abwasserwerk hat im Geschäftsjahr seinen gemäß Betriebssatzung festgelegten Zweck er-
füllt. Änderungen im Satzungszweck bzw. in der Geschäftspolitik sind nicht ge plant.

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet. 

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu er kennen
und entsprechende Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten. Zu den Risiken zäh len insbesondere
technische und wirtschaftliche Risiken.

Wirtschaftliche bzw. technische Risiken können sich aus schadhaften Abwasserkanälen sowie dem
„Umkippen“ der Kläranlage ergeben. Auf Grundlage des jährlichen Kanalun tersuchungsberichtes
(SüVKan) ergaben sich beim Umfang der festgestellten Schäden keine gravierenden Risiken bzw.
Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die Kläran lage wird regelmäßig kontrolliert. Wirt-
schaft liche Risiken für die Abwasserbeseitigung werden nicht gesehen.

Forderungsausfälle sind eher die Ausnahme. Im Bereich der Forderungen aus Lieferun gen und
Leistungen wird evtl. bestehenden Ausfallrisiken durch Bildung von Wertberichti gungen ausrei-
chend Rechnung getragen. Der Forderungseinzug erfolgt im Verzugsfall durch die Vollstreckungs-
stelle der Gemeinde.

Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Hövelhof betrieben.
Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens ergeben sich zurzeit keine bestandsge fährdenden Risiken.

Aufgrund der hoheitlichen Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht sowie der geo graphi schen Be-
grenzung ergeben sich keine nennenswerten Chancen zur Ge schäftsauswei tung. Es wird mit rela-
tiv konstanten Schmutzwassermengen gerech net.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 3. Mai 2023

 Schwarzenberg

 (Betriebsleiter)
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Wirtschaftsplan 2023 Gewerbepark Senne GmbH

Ist 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

1. Umsatzerlöse 171.238,76 € 21.000.000,00 € 23.683.416,50 € 0,00 € 0,00 €

Verkaufserlöse Grundstücke 171.238,76 € 21.000.000,00 € 23.683.416,50 € 0,00 € 0,00 €

Erschließungsbeiträge über Stadt SHS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2. Bestandsveränderung 2.442.294,60 € -7.055.400,00 € -10.381.569,00 € 0,00 €

Bestandserhöhung der Grundstücke 2.442.294,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bestandsverminderung der Grundstücke -7.055.400,00 € -10.381.569,00 € 0,00 €

3. Sonst.betriebl. Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e

4. Materialaufwand -2.521.226,39 € -8.150.000,00 € -11.269.190,00 € -1.385.562,40 € 0,00 €

Ankauf Grundstücke 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Erschließung der Grundstücke /Straße, Kanal, Löschwasser) -5.000.000,00 € -7.612.890,00 € -1.385.562,40 €

Ausgleichsmaßnahmen -500.000,00 € -852.300,00 €

Abbruchkosten -100.000,00 € -200.000,00 € 0,00 €

Ablösung Kanalanschlussbeiträge -2.550.000,00 € -2.604.000,00 €

5. Personalaufwand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

kein eigenes Personal

6. Abschreibungen -42.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

zur Zeit kein eigenes Vermögen

7. Sonst.betriebl. Aufwendungen -30.872,13 € -356.500,00 € -467.800,00 € -56.100,00 € 0,00 €

Porto, Briefe etc. -500,00 € -100,00 € -100,00 €

Abrechn.lt. Geschäftsbesorgung -50.000,00 € -30.000,00 € -15.000,00 €

Gründungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc. -50.000,00 € -30.000,00 € -25.000,00 €

Abschluss- und Prüfungskosten -5.000,00 € -5.000,00 € -5.000,00 €

sonst. Sach- und Dienstleistungen -250.000,00 € -401.700,00 € -10.000,00 €

Aufsichtsratsvergütung -1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €
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8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -111.574,50 € -200.000,00 € -119.400,00 € -30.000,00 € 0,00 €

Zinsen für Darlehen -100.000,00 € -52.400,00 € -30.000,00 €

Avalprovision -100.000,00 € -67.000,00 € 0,00 €

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag -1.511.383,50 € -433.637,25 € 0,00 € 0,00 €

Berechnung siehe unten

11. Ergebnis nach Steuern 3.726.716,50 € 1.011.820,25 € -1.471.662,40 € 0,00 €

12. Sonstige Steuern -4.711,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -97.550,68 € 3.726.716,50 € 1.011.820,25 € -1.471.662,40 € 0,00 €

Steuerberechnung

Verlustvortrag 01.01. d.J -200.155,00 -200.155,00

Ergebnis vor Steuern 5.238.100,00 1.445.457,50 -1.471.662,40

zu versteuern 0,00 5.037.945,00 1.445.457,50 -1.471.662,40

davon 30% 0,00 1.511.383,50 433.637,25 -441.498,72

Annahmen:

Bruttofläche: rd. 44,2 ha, davon rd. 7,2 ha ursprünglich im Eigentum Stadt SHS

Private Dritte Eigentümer im Plangebiet: 3,0 ha

Kaufpreis von privat beträgt 24,58 EUR/m² zzgl. 10 % NK

Ankauffläche beträgt 39,14 ha

Netto-Verkaufsfläche beträgt 306.212 m²

Abbruchkosten geschätzt 200.000 €

Verkaufspreis mit Erschl.: 77,40 EUR/m² (Durchschnittspreis)

Erschließungskosten (Straße/Kanal, Löschwasser) bei Gesellschaft!

Darlehen aktuell über 11,0 Mio. € zu 0,7 % nom. mit Laufzeit von 2 J. und anschl. Tilgung (2024)
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Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock

Bilanz
zum 31. Dezember 2021
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Anlage 2

Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

2021 2020
€ €

1. Umsatzerlöse 171.238,76 6.160,50

2. Erhöhung des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 2.442.294,60 2.064.282,51

3. Sonstige betriebliche Erträge 0,01 0,00

4. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.521.226,39 -1.951.387,40

5. Abschreibungen
Auf Vermögensgegenstände des Um-
laufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschrei-
bungen überschreiten -42.700,00 0,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -30.872,13 -21.724,05

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -111.574,50 -109.360,21

8. Ergebnis nach Steuern -92.839,65 -12.028,65

9. Sonstige Steuern -4.711,03 -4.295,11

10. Jahresfehlbetrag -97.550,68 -16.323,76

ELEKTRONISCHE KOPIE - VERBINDLICH IST NUR DAS UNTERSCHRIEBENE ORIGINAL
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Anhang zum 31. Dezember 2021

I. Allgemeine Angaben

Die Gewerbepark Senne GmbH hat ihren Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock und ist eingetragen in
das Handelsregister beim Amtsge richt Bie le feld un ter HRB 42532.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde entsprechend den handelsrechtli chen Rege-
lun gen (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Ka pi talgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) und den Bestimmungen für GmbH (§§ 42 ff. GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i. S. d. §§ 267 Abs. 1 HGB und 267a HGB.
Gleich wohl hat sie den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaf ten auf-
ge stellt (§ 22 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Die Gewinn- und Verlustrech nung wurde nach
dem Ge samtkostenver fah ren erstellt.

Bei der Bi lan zie rung wur de von der Fortfüh rung der Un terneh mens tä tig keit ausge gan gen
(§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und

 Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr wurden die Bilanzierungsstetigkeit (§ 246 Abs. 3 HGB) und die Be wer tungs stetig-
keit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) eingehal ten.

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen wurden mit den Her stel lungs ko sten bewertet
(§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB). Die Herstellungskosten umfas sen Ein zel ko sten, an ge mes se ne Tei le der
Gemeinkosten, Zin sen für Fremdkapital, die auf den Zeit raum der Her stel lung entfallen
(§ 255 Abs. 2  und Abs. 3  S. 2 HGB), und sonsti ge Steu ern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurde
eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (§ 253 Abs. 4 HGB). 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. 

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand
nach dem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach ver nünftiger kauf-
män nischer Be urtei lung not wendig ist, um alle am Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewis-
sen Verbindlichkeiten abzudecken (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasste im Vorjahr Einnahmen vor dem Bilanzstich-
tag, die Er trag nach dem Stichtag darstellten.
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III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Pos ten Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (T€ 10.382, Vorjahr T€ 7.982) be in hal tet ei-
nerseits die bis zum Bilanz stich tag an ge fallenen Herstellungskosten für das in terkommu nale Ge-
wer be ge biet in Stukenbrock-Senne (Plangebiet) sowie andererseits Herstellungskosten für Grund-
stü cke au ßer halb des Plangebiets. 

In den Her stel lungs ko sten sind neben den Anschaffungskosten für die Grundstücke und den Pla-
nungskosten auch Zinsen für Fremd ka pi tal, die auf den Zeit raum der Her stel lung ent fal len, in Hö he
von T€ 262 (Vorjahr T€ 156) sowie Grund steuer in Hö he von T€ 9 (Vorjahr T€ 4) ent halten. 

Die Herstellungskosten der Grundstücke für das interkommunale Gewerbegebiet im Plangebiet
(rd. 39 ha) um fas sen Ein zel ko sten, an ge mes se ne Tei le der Gemeinkosten, Zin sen für Fremdkapi-
tal, die auf den Zeit raum der Her stel lung entfallen, sowie sonsti ge Steuern. Der Zeitraum der Her-
stel lung wird durch den Fort gang der Er schließungsarbeiten sowie den Zeitpunkt der Veräußerung
der Grund stü cke im Plange biet be stimmt. Die im Zeit punkt der Bilanzaufstellung vorgesehenen Ver-
kaufsprei se je m² Grund stücks flä che de cken die bis heri gen Herstellungskosten und die künftigen
Herstel lungsko sten ab. Die Ge schäftsfüh rung sieht zur Zeit keinen Anlass, eine Abschreibung auf
den niedrigeren beizulegenden Wert entsprechend § 253 Abs. 4 HGB auf die Grund stü cke im Plan-
ge biet vorzunehmen.

Die Herstellungskosten der Grundstücke außerhalb des Plangebietes (rd. 0,2 ha) um fas sen neben
den  Anschaffungskosten  für  die  Grundstücke  lediglich  Einzelkosten  (Vermessungskosten / Tei-
l ungskosten). Die vorgesehenen Verkaufspreise je m² Grund stücks flä che de cken die bis heri gen
Her stel lungsko sten und die künfti gen Her stel lungs ko sten für diese Grund stücke nicht ab. Zum Bi-
lanzstichtag wurde daher eine Abschreibung auf den nie dri ge ren bei zu le gen den Wert
(§ 253 Abs. 4 HGB) vorgenommen. Die Ab schrei bung be trug T€ 43 (Vorjahr T€ 0).

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 1 (Vorjahr T€ 5) sind aus-
schließlich Pachtzinsen ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Energiekostenguthaben für vermietete Gebäude.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist eine vor dem Stichtag gezahlte Gebäude ver-
sicherung abgegrenzt. 

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2021 beträgt unverändert € 250.000,00.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Rechts- und Be ratungs-
kosten (T€ 6, Vorjahr T€ 6) sowie für ausstehende Rechnungen (T€ 7, Vorjahr T€ 16).
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Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, die Laufzeiten sowie Absicherungen sind dem nach-
folgenden Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag bis zu einem von mehr als davon mehr als davon Art der

31.12.2021 Jahr einem Jahr fünf Jahre gesichert Sicherheit
(Vorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr)

€ € € €

Verbindlichkeiten gegenüber 9.909.852,40 0,00 9.909.852,40 0,00 0,00
Kreditinstituten (7.699.000,00) (0,00) (7.699.000,00) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeiten aus 126.880,83 126.880,83 0,00 0,00 0,00 teilweise
Lieferungen und Leistungen (69.846,09) (69.846,09) (0,00) (0,00) (0,00) branchenübliche

Eigentumsvorbehalte

Sonstige Verbindlichkeiten 388.998,09 388.998,09 0,00 0,00 0,00
(55.964,94) (55.964,94) (0,00) (0,00) (0,00)

10.425.731,32 515.878,92 9.909.852,40 0,00 0,00
(7.824.811,03) (125.811,03) (7.699.000,00) (0,00) (0,00)

 

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Hö he von
€ 322.293,42 (Vorjahr: € 55.322,03) sowie Verbindlichkeiten aus der Anschaffung unferti ger Er-
zeug nis se und unfertiger Leistungen (Grunderwerbsteuer, Gerichtskosten) in Höhe von T€ 66
(Vorjahr T€ 0) enthalten.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthielt im Vorjahr eine Mietzahlung für Januar 2021.
Zum Bilanzstichtag war kei ne Abgrenzung erforderlich.
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IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zu den bestehenden Haftungsverhältnissen werden nach §§ 251, 268 Abs. 7 und 285 Nr. 27 HGB
folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 9.909 sind durch Ausfallbürg schaf-
ten der Stadt Schloß Hol te-S tu ken brock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 (ab 04.03.22
T€ 4.892,8) sowie der Sen nege mein de Hö vel hof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 (ab
07.03.22 T€ 3.907,2) gesichert. Der Rat der Gemeinde Augustdorf beschloss am 17.11.22 eine
Ausfallbürg schaft sowohl für die bereits 2018 aufgenommenen Darlehen als auch für die Aufsto-
ckung auf nun mehr T€ 1.600 zugunsten der Gewerbepark Senne GmbH. Die Ver bind lich kei ten die-
nen der Fi nan zie rung der Grundstückskäufe sowie der Planungs- und Erschließungskosten im Rah-
men des ge plan ten in ter kom mu na len Ge werbe ge biets "Stukenbrock-Senne".

Aufgrund der geplanten Verkaufserlöse ist zurzeit nicht von einer drohenden Rück-Inanspruchnah-
me durch die Gesellschafter auszugehen.

Zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 a HGB) werden folgende Angaben ge-
macht:

Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften

Im Rahmen der Erschließungsplanung bestehen laufende Verträge mit verschiedenen Planungs-
und Ingenieurbüros. Die Höhe des zum Bilanzstichtag beauftragten, aber noch nicht durchgeführten
bzw. abgeschlossenen Bestellobligos beträgt rd. 467 T€.

In einem Grundstückskaufvertrag aus März 2019 wurde des Weiteren schuldrechtlich ver ein bart,
dass die Ge sell schaft die Kosten der Be wil li gung und Eintragung eines Wegerechtes für die Ver-
kaufs partei mit ge sonder ter Ur kunde einräumt. Die Kosten dieser Bewilligung und der Eintra gung in
das Grund buch werden von der Gewerbepark Senne GmbH getragen. Des Wei te ren wurde schuld-
rechtlich verein bart, dass die Gesellschaft ei nen Weg auf ih re Kos ten (erstmalig) zu er stel len und
herzurich ten hat, so dass die ser für den vor ge sehe nen spät eren Nut zungs zweck der Verkaufspar tei
verwen det wer den kann. Die Erstellung und Herrichtung des neuen Weges hat von der Gesellschaft
spätestens dann zu er folgen, wenn der jetzt noch in der Öffentlichkeit vorhandene Weg nicht mehr
genutzt werden kann oder wenn dies der Berechtigte schriftlich verlangt. In einem weiteren Grund-
stückskaufvertrag aus April 2020 für ein an den Vertragsbesitz angrenzen des Grund stück wur de
eben falls schuld recht lich ver ein bart, dass die Ge sell schaft die Kos ten der Be wil li gung und Ein tra-
gung ei nes Weg erechtes für die Ver kaufs partei aus dem Vertrag aus März 2019 mit ge son der ter
Ur kunde ein räumt. Des Wei te ren wurde auch hier schuld rechtlich ver ein bart, dass die Ge sellschaft
ei nen Weg auf ih re Kos ten (erstmalig) zu er stel len und herzurich ten hat, so dass die ser für den vor-
ge se he nen spät eren Nut zungs zweck der Verkaufspar tei im Ver trag aus März 2019 ver wendet wer-
den kann. Der Be trag der fi nan ziel len Verpflich tung für die einmaligen Kosten der grundbuchlichen
Rechtsein tragung und Herrichtung eines einfachen Waldweges wird auf rd. 2 T€ geschätzt.
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V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den Umsatzerlösen werden Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von T€ 162
(Vorjahr T€ 0) ausgewiesen. Der Verkauf der Grundstücke erfolgte aus dem Bestand der fertigen
und un fer ti gen Er zeug nis se au ßer halb des Plangebietes. Ebenfalls werden Erlöse aus Ver mie tung
und Ver pachtung in Höhe von T€ 9 (Vorjahr T€ 6) aus gewiesen. Die Erlöse aus der Ver mietung und
Ver pach tung ge ne rierte die Gesellschaft aus dem bebauten und unbebauten Grundbesitz, der sich
im Be stand der fer tigen und unfertigen Erzeugnisse befindet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendun gen für
Rechts- und Beratungskosten (T€ 14, Vorjahr T€ 14), Fremdleistungen und Fremd ar bei ten (T€ 6,
Vor jahr T€ 3), sonstige Grundstücksaufwendungen (T€ 5, Vor jahr T€ 0) sowie Versicherun gen
(T€ 4, Vorjahr T€ 3).

Als sonstige Steuern wird die Grundsteuer ausgewiesen.

Angabe des Betrages und der Art von Aufwendungen, die von außergewöhnlicher Bedeutung für

die Gesellschaft sind (§ 285 Nr. 31 HGB)

Die Gesellschaft hat auch Grundstücke außerhalb des Plangebietes, insbesondere zu Tauschzwe-
cken, erworben. Aus dem Verkauf eines Grundstückes im Jahr 2021 ergab sich ein Ver lust von
T€ 28. Der Verkauf eines weiteren Grundstückes außerhalb des Plangebietes führte im Jahr 2022
eben falls zu einem Verlust. Dieser zukünftige Verlust wurde im Rahmen der verlustfreien Bewer-
tung bzw. des strengen Niederstwertprinzips zu sam men mit einer weiteren Abschreibung auf den
nie dri ge ren bei zu le gen den Wert ei nes zu nächst verbleibenden Grund stü ckes be rück sich tigt. Die
Sum me der Ab schrei bung be trägt T€ 43.
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VI. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Ar beit neh mer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Olaf Junker, Gesamtgeschäftsführer 

- Erster Beigeordneter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
  der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr für seine Tätigkeit kei ne unmittelbare Vergütung von
der Gesellschaft. Durch einen Gesellschafter erfolgte eine Kostenweiterbelastung in Höhe von
T€ 6,2 (Vorjahr T€ 2,7). Vor schüs se und Kre di te wur den der Ge schäfts füh rung nicht ge währt. Haf-
tungs ver hält nis se zu gunsten der Ge schäfts füh rung wur den nicht einge gan gen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2021 folgende Per sonen:

Geborene Mitglieder:

Geborene Mitglieder des Aufsichtsrates sind jeweils die  Bürgermeister der  Kommunen Schloß
Hol te-Stukenbrock, Hövelhof und Augustdorf. Die Amtszeit endet spätestens mit Beendi gung des
Am tes als Bürgermeister (§ 10 der Satzung). Das Amt des Vor sit zen den im Aufsichtsrat und sei nes
Stelllvertreters über neh men nach § 13 der Sat zung im zwei jäh ri gen Wech sel die Bür ger meister als
gebo rene Mit glieder des Aufsichtsrates.

1. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Thomas Katzer (Vorsitzender ab 01.11.2020 bis
13.02.2021, Stellvertreter ab 14.02.2023)

2. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Stellvertreter ab
14.02.2019 bis 13.02.2021, Vorsitzender ab 14.02.2021 bis 13.02.2023)

3. Bürgermeister der Sen negemeinde Hövelhof, Michael Berens (Stellvertreter ab 14.02.2021 bis
13.02.2023, Vorsitzender ab 14.02.2023)

Weitere Mitglieder:

1.  Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
Thorsten Baumgart, Produktmanager
Gerd Müller, IT-Berater
Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
Dieter Röchter, Bestatter
Reinhard Tölke, Erzieher

2.  Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
Juliane Braukmann, Rechtsanwältin
Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
Hartmut Rübbelke, Werkzeugmacher, Kaufmann

3.  Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
Mats Uffe Schubert, Bankkaufmann
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Auf der Grundlage des § 15 der Satzung wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grund-
la ge des Beschlusses der Ge sellschaf ter ver sammlung vom 13.12.17 Sitzungsgelder für das Jahr
2021 von ins ge samt € 525,00 be wil ligt und am 12.04.2022 ausgezahlt. Diese verteilen sich wie
folgt:

Name Ratsmitglied in Betrag (in €)

Baumgart, Thorsten Schloß Holte-Stukenbrock 50,00
Berens, Michael Hövelhof 50,00
Braukmann, Juliane Hövelhof 50,00
Erichlandwehr, Hubert Schloß Holte-Stukenbrock 50,00
Katzer, Thomas Augustdorf 50,00
Müller, Gerd Schloß Holte-Stukenbrock 50,00
Neisens, Udo Hövelhof 50,00
Pankoke, Lars Schloß Holte-Stukenbrock 25,00
Röchter, Dieter Schloß Holte-Stukenbrock 50,00
Rübbelke, Hartmut Hövelhof 25,00
Schubert, Mats Uffe Augustdorf 50,00
Tölke, Reinhard Schloß Holte-Stukenbrock 25,00

525,00

Vorschüsse und Dar le hen wur den den Mit glie dern des Auf sichts ra tes nicht gewährt. Haf tungs ver-
hältnis se zugunsten des Aufsichtsrats wurden nicht eingegangen.

Das Ho norar (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) des Abschlussprüfers für Ab schlus sprü-
fungs leis tun gen be trägt € 4.045,00 (davon für Vorjahr: € -155,00) und für Steu erbera tungs leis tun-
gen (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) € 5.983,39 (davon für Vorjahr: € 121,37).

 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind mit dem am
24.02.2022 be gonnenen Ukraine-Krieg eingetreten. In dessen Folge stiegen insbesondere die Prei-
se. Die Ver füg bar keit von Fach- und Spezialfirmen wird ebenfalls schwieriger. Die Nachfrage nach
Ge wer beflächen sowie der Umfang der beabsichtigten Investitionspläne potenzieller Interessenten
für das Ge wer be ge biet haben sich in Einzelfällen verringert.

Im Übrigen er folgt der Hin weis auf die Aus sa gen im La ge be richt unter 3. Bericht zu den wesentli-
chen Chan cen und Risiken sowie zur voraussichtli chen Entwicklung.
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